
,587 der Beilagen zu den stenographischen.Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

5. 3. 1962 

Regierungsvorlage 

VERTRAG ZWISCHEN DER REPUBLIK 
öSTERREICH UND DER BUNDES­
REPUBLIK DEUTSCHLAND ZUR REGE­
LUNG VON SCHÄDEN DER VER TRIE­
BENEN, UMSIEDLER UND VERFOLG­
TEN, ÜBER WEITERE FINANZIELLE 
FRAGEN UND FRAGEN AUS DEM 
SOZIALEN BEREICH (FINANZ- UND 

. AUSGLEICHSVER TRAG). 

. Der Bundespräsident der :R:epublik österreich 
und der Präsident der Bundesrepublik Deutsch­
land 

IN DEM WUNSCH, zwischen den beiden 
Staaten eiIJJe Bereinigung der noch offenen finan­
ziellen Fragen, die mü der Zeit vom 13. März 
1938 bis zum 8. Mai 1945 im Zusammenhang 
stehen, .im Geiste freundschaftlicher und gutnach­
barlich'e'r Beziehungen vorzunehmen, 

SIND üBEREINGEKOMMEN, zur Regelung 
von Schäden der Vertriebenen,Umsiedler und 
Verfolgten sowie zur Regelung sonstiger finan­
zielLer Fragen ein~chließlich von Fragen aus dem 
sozialen Bereich einen Vertrag zu schließen. 

Sie haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn DDr. Josef Sc h ö n e r, außerordent­
licher und bevollmächtigter Botschafter, 

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard Sc h r öd e r, Bundes~ 
minist,er des Auswärtigen, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befindlichen Vollmacht,en folgendes verein­
bart haben: 

TEIL I. 

Regelung für Vertriebene und Um siedler. 

Artikel 1. 

Im Rahmen dieses Vertrages wird sich die 
Buooesrepublik Deutschland an den finanziellen 
Aufwendung,en zugunsten von Personen 
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deutscher Volkszugehörigkeit beteiligen, die aus 
der in Artikel 2 Abs'. 1 näher bezeichneten ge­
setzlichen Regelung der Republik ö&terreich für 
Vertruebene und Umsiedler hinsichtlich ihrer im 
Zusammenhang mit den Ereigniss,en des zweiten 
Weltkrieges oder dessen FoLgen eingetretenen 
Vermögensverluste entstehen. 

Art i k e I 2. 

(1) Den in der Anlage 1 n~her bezeichneten 
Gruppen von Personen werden nach Maßgahe 
einer Erwe[tetung des österreichischen Kri,egs'­
und Verfolgungssachschädengesetzes (KVSG.) in 
seiner jeweils geltenden Fassung ohne Rücksticht 
auf ihre Staatsangehörigkeit Entschädigungen 
und sonstige Leistungen gewährt, di,e nach Vor­
aussetzungen, Höhe uoo Umfang den Entschädi­
gungen und Leistungen (Hausratentschäd'igung, 
Entschädigung für zur Berufs.ausübung erforder­
liche Gegen~tände sowie Leistungen im Rahmen 
der Härteregelrung) an die im genannten Gesetz 
bereits berücksichtigoen Gruppen von Personen 
entsprechen. 

(2) Die Republik österreich wird die besonde­
ren Verhältnisse der Vertriebenen und Umsied­
ler hinsichtlich der Beweislage bei der Erweite­
rung und' Handhabung der gesetzlichen Vor­
schriften so berücksichtigen, daß eine Schlechter­
steIlung dieses Personenkreises' gegenüber den 
anderen durch das genannte Gesetz begünstigten 
Personen vermieden wird. 

Art i k e I 3. 

(1) Der Anteil der Bundesrepublik Deutschland 
an den-nach diesem Vertrag an d~e Gruppen von 
Personen des Artikels 2 zu gewährenden Leistun­
gen beträgt 125 Millionen Deutsche Mark. Dieser 
Betrag wird in vier gleichen Jahresraten entrich­
tet; die erste Rate ist sechs Monate nach Inkraft­
treten dieses Vertrages fällig. 

(2) Die Republik österreich wird das vor­
gesehene Gesetz innerhalb ein·es Zeitraumes von 
fünf Jahren seit seinem Inkrafttreten durch­
führen. 
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Art i k el 4, ! gen Umfang Amtshilfe leisten, Soweit im Zuge 
() D' R brk ö te 'ch 'd 'h M ß I der Durchführung dieses' Vertrages deutsche 

h
1 le eR~~ 1 s rrWe! h WIll' I ,re rc ~a - I Interessen berührt sind, wird den zuständigen 

na men zur aumung von 0 nagern In VSLer- d ch h" d b ch d d b 'd " 
'ch . , d ß 11 P d t ch 'cuts en Be or ·en, un es a' et er. el erseltl-rel so erWeitern, a ae ersonen cu s er ",' 

S h " , k' d' 'eh'·" 'ch' ·eh gen Vorschnften uber die Wahrung des Amts-taatsange or'lg elt, le SI In osterrel. 'lS en h" E' 'ch ' .1, ' B ch k 
W h I L fi d' d· ch B W h ge elmmsses, lI151 t lfi uJas In etra t om-onagern LYe n en, ur au von 0 nun- d Ak ' I "h d 

E' nh' d' Sch ff H ' men e tenmatena gewa rt Wler en, gen, l.ge e!men un a ung von mm- ", , 
plätzen angemessen untergebracht werden, ,(2) Erhalt~n osterrelch~~che oder, deutsche Be-

(2) Z W h ·b f" di' U t b' dienstete bel der Durchfuhrung dieses Vertrages 
um 0 nungs au ur e n er nngung E' 'ch ' V" d' ch" 'ch' ch 

cl ch S h " , "h t d' lfiSl tlnorgange, 1,e na osterrel 1\5 em von euts en taatsange ongen gewa r le d' h' , 
B d blik D chI d d· R bl"k ö t 0 er deutschem Recht dem Amtsge elmms unter-

unesr,epu cuts an er epu 1 s er- Li h be 'd' fl' , 
'ch 'D ' t I d G t f cl' .egen, a n sie :le PIcht zur AmtsverschWle-

re~ zwei nt e ,es esa~ e~ or ermsses" an o-enheit, 
Mitteln der Repubhk österreich, msgesamt hoch-" .' 
sten5 13 Millionen Deutsche Ma'rk als z.insfreies (3) über Eingaben von Geschädigten~, die bei 
DarLehen, deutschen Behörden eingehen, werden die öster-

reichischen und die deutschen ZentralstelIen in (3) Das Nähere über die Darlehensbedingungen 
cl' .1, Du chr"h '. d La" hi' sachdienlichem Umfang miteinander Fühlung un 'Ulle r ru rung er gerraumung n- ,,, .. .1 ' 

'ch Lich P d t ch St t h" ' k 't nehmen und diese Fal1e erforuerbchenfalls ge-
St t· ersonen 'eu s er aa sange ono- e! '" " " " ' 

t> memsam erortern, Das gleiche gilt fur Falle, 111 bestimmt sich nach der Anlage 2, 

Art i k eIS, 

Sollte die Republik österreich zu einem späte­
ren Zeitpunkt Leistungen für im Kriegs'-' und 
Verfolgungssachschädengesetz nicht berücksich­
tigte Vermögensverluste der umer Artikel 2 fal­
lenden Gruppen von Personen vorsehen, erklärt 
sich die Bundesrepublik Deutschland bereit, in 
Verhandlungen über eine angemessene Beteili­
gung an solchen Leistungen einzutreten, 

Art i k e 1 6, 

(1) Die auf Grund der BeS'timmungen des 
Teiles I dieses Vertrages den Vertriebenen und 
Umsiedlern gezahlten Beträge werden ctiesen in 
vollem Umfange zugute kommen, Die Republik 
österreich wird dafür Sorge tragen, daß die an 
diesen Personenkreis gezahlten Beträge bei Ge­
währung öffentlicher Fürsorge sowie bei Gewäh­
rung von Leistungen aus der Sozialversicherung 
außer Ansatz bleiben, 

(2) Die Bundes,republik Deutschland kann zu­
gunsten ihrer Staatsangehörigen in österreich, 
wenn sich diese wegen ihrer Liquidationsschäden 
in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen be­
finden und nicht unter den deutschen Lastenaus­
gleich fallen, aus Mitteln eines von ihr zu schaf­
fenden Sonderfonds Beihilfen, insbesondere 
solche zum Lebensunterhalt, gewähren; Abs, 1 
gilt in diesen Fällen entsprechend, . 

(3) In den Fällen des Abs. 1 bleibt die An­
wendung der Vorschrihen zur übertragung, 
Verpfändung und Pfändung in § 2 Abs, 3 KVSG. 
unberÜhrt. . 

Artikel7, 

(1) Die mit der Durchführung des österreichi­
schen Kriegs- und Verfolgungssachs,chädengesetzes 
und der deutschen Lastenausgleich,sgesetZie betrau­
ten Behörden werden einander in dem notwendi-

I denen sich überschneidungen aus der beiderseiti­
gen Gesetzgebung ergeben, 

Art i k e 1 8, 

(1) Die Bund.esrepublik Deutschland wird durch 
Änderung der deutschen Lastenausgleichsgesetze 
sicherstellen, daß auch an österreichische Staats­
angehörige, ,die Vertriebene oder Umsiedler sind 
uml die Stichtagsvoraussetzung des § 230 Abs. 1 
des Lastenausgleichsgesetzes (31. Dezemher 1952) 
oder die spätestrens am 31. Dezember 1 '15'1 die 
Stichtagsvoraussetzung des § 230 Abs, 2 des 
Lastenausgleichsg,esetzes erfüllen, die Leistungen 
des deutschen Lastenausgleichs gewährt werden. 

'(2) Die Republik österreich wird sicherstellen, 
daß deutsche natürliche und juristische Personen 
für Kriegsschäden und Besatzungsschäden in 
österreich die im Kni'egs- und Verfolgungssach­
schädengesetz und im Besatzungsschädengesetz 
vorgesehenen Leistungen in sinngemäßer Anwen­
dung des Vertrages zwischen der Republik 
ösrerreich und der Bundesrepublik Deutschland 
zur Regelung vermögens'rechtlich,er Beziehungen 
vom 15, Juni 1957 (VermögeI15vertrag) erhalten, 
Dabei werden nJicht berücksichtigt solche Perso­
nen, die in österreich erlittene Vertreihungsschä­
den in der Bundesrepublik Deutschland nach den 
Lastenausgleichsgesetzen gdtend machen können; 
wegen der übernahme dieser Leistungen durch 
die Bund~republik Deutschland für Vergangen­
heit und Zukunft werden die nach Artikel 3 an 
die Republik österreich zu leistenden Raten je­
weils um drei MiHicinen Deuts<:he Mark gekürzt, 

TEIL II. 

Regelung für Verfolgte. 

Art i k el 9, 

(1) Die Bundesrepub1ik Deutschland wird sich 
im Rahmen dieses Vertrages a'n den finanziellen 
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Aufwendungen der Republlik österreich heteili- I geknüpft ist, erteilen kann. Ebenso wird die 
gen, die sich aus der österreichischen 12. Opfer- I Republik österreich wie bisher Vorsorge treffen, 
fürsorgegesetznove1le (BGBL Nr. 101/1961), aus daß zur Milderung besonderer Härten auch Lei" 
dem österreichischen Bundesgesetz vom 22. März stungen gewährt werden können, die über den 
1961 (BGBl. Nr. 100/1961), womit Bundesmittel Rahmen des Opferfürsorgegesetzes hinausgehen. 
zur Bildung ein-es Fonds zur Abgeltung -von 
V'ermögen'Sverlusten politisch V,erfolguer zur Ve·r­
fügung gestellt werden, 'Sowie aus der Auf­
stockung des mit dem österreichischen Bundes­
gesetz vom 18. Jänner 1956 (BGBl. Nr. 25/1956) 
betreffend die Bereitstel'lung von Bundesmitteln 
für den zu errichtenden Hilfsfonds zur Hilfe­
leistung an politisch Verfolg~e, die ihren W ohn­
sitz und ständig.en Aufenthalt im Ausland haben 
(Hi1fsfondsg~etz), el"richteten Hilfsfonds er­
geben. 

(2) Die Beteiligung erfolgt in bezug auf Schädi­
gungen durch nationahoziali'stlische Verfolgungs .. 
maßnahmen, die in der Zeit vom 13. März 1938 
bis zum 8. Mai 1945 vorgenommen worden sind. 

Art i k e I 10. 

(1) Im HinbLick auf d~e in Artikel 9 Abs. 1 
vorgesehene deutsche Beitr3!gsleistung wil'd bei 
Anwendung des Opferfürsorgeg.esetzes d'ie 
deutsche Staatsangehörigkeit der öster.reichischen 
Staatsangehörigkeit gleichgestellt. Soweit es 'S~ch 
jedoch hiebei um den Besitz der Staatsangehörig­
keit im Zeitpunkt der AntragsteUung handelt, 
gilt Satz 1 nur für solche Berechtigte, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttr-etens dieses Vertrages 
ihren Wohnsitz im Gebiet der Bundesr:epublik 
Deutschland, im Land Berlin oeLer in Staaten 
haben, mit ·denendie Bundesl"epublik Deutsch­
land diplomatische Beziehungen unterhält. 

(2) Die Republik östel"reich wird ·sicherstellen, 
daß im Rahmen dies nach dem Bundesgesetz vom 
'18. Jänner 1956 errichteten Hilfsfond's aus Öster­
reich ausgewanderte Personen, die am 13. März 
1938dioe deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, 
so behandelt werden, als. wenn sie zu diesem 
Zeitpunkt österreichische Stlaatsangehörige ge­
wesen wären. 

(3) Soweit nach eLen Abs. 1 oder 2 der Nach­
weis zu erbringen ist, daß die deutsche Staats­
angehörigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt 
vorlag oder vorliegt, wird der Nachweis hiefür 
durch Vorlage einer von einer deutschen Behörde 
ausgesteHten oder auszustellenden öffentlichen 
Urkunde erbracht. 

Artikel 11. 

Die Republik österreich wird bei dem Ausbau 
des Opferfürsorgegesetzes Vorsorge treffen, daß 
bei Vorliegen besonderer Umstände die Bundes­
regierung auf Antrag der Opferfürsorgekommis~ 
sion die Nachsicht vom Vorliegen von Voraus­
setzungen, an die die Gewährung von Leistungen 
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Art i k e I 12. 

(1) Die Bundesrepublik .Deutschland beteiligt 
sich an den in Artikel 9 genannten Aufwendun­
gen der Republik österreich mit einem Betrage 
von 95 Millionen Deutsche Mark. Dieser Betrag 
wird in vier gleichen Jahresraten entrichtet; die 
erste Rate ist sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages fällig. 

(2) Die Republik österreich wird die in Ar­
tikel 9 Abs. 1 genannten Gesetze und Regelun­
gen innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages durch­
führen. 

Art i k e I 13. 

Die Bundesrepublik Deutschland zahlt außer­
dem einen Monat nach Inkrafttreten dieses Ver­
trages an die Republik österreich 6 Millionen 
Deutsche Mark zum Ausgleich der von den 
Sammelstellen A und B nach dem deutschen 
Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) vom 19. Juli 
1957 erhobenen Ansprüche. 

Art i k el14. 

Ansprüche auf Grund der in der Bundesrepu­
blik Deutschland geltenden Wiedergutmachungs­
gesetze bleiben mit Ausnahme der in Artikel 13 
erwähnten Ansprüdle unberührt. 

Art i k e I 15. 

Die Republik österreich und die Bundesrepu­
blik Deutschland stimmen dahin überein, daß 
Ansprüche, die unter das Bundesrückerstattungs­
gesetz fallen, nicht durch Artikel 23 Abs. 3 des 
Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung 
eines unabhängigen und demokratischen öster­
reich vom 15. Mai 1955 (Staatsvertrag) ausge­
schlossen werden. Die Bundesrepublik Deutsch­
land wird -sicherstellen, daß Anträge, die unter 
Berufung auf Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
rechtskräftig abgewiesen wurden, nach der 'vor­
stehenden Bestimmung neu behandelt werden. 

Art i k e I 16. 

Die Behörden, die mit der Durchführung der 
in Artikel 9 Abs. 1 genannten Gesetze und son­
stigen Regelungen sowie mit der Durchführung 
der deutschen Wiedergutmachungsgesetzgebung 
betraut sind, werden einander in dem notwen­
digen Umfange Amtshilfe leisten. Im übrigen 
gilt Artikel 7 entsprechend. 

2 
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TEIL III. 

Fragen aus dem sozialen Bereich. 

Artikel17. 

Die Bundesrepublik Deutschland zahlt zur 
Bereinigung aller Fragen aus dem sozialen Bereich 
an die Republik Österreich den Betrag von 
95 Millionen Deutsche Mark. Die Hälfte dieses 
Betrages ist sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages fällig. Die andere Hälfte wird 

. in drei gleichen Jahresraten entrichtet; die erste 
Rate ist achtzehn Monate nach Inkrafttreten 
dieses Vertrages fällig. Die Zahlung' erfolgt ins­
besondere für 

a) die von der Republik Österreich gegen die 
Bundesrepublik Deutschland auf Grund 
des Teiles IU des Zweiten Abkommens zwi­
schen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Sozial­
versicherung vom 11. Juli 1953 (im folgen­
den als Teil IU des Zweiten Abkommens 
bezeichnet) geltend gemachte Forderung, 

b) die Regelung der Frage der Erstattung von 
Vorschüssen auf Renten aus der Pensions­
versicherung der Südtiroler und Kanaltaler 
Umsiedler, 

c) die Regelung der Frage des Ausgleichs der 
Aufwendungen, die beide Staaten auf 
Grund der Verwaltungsvereinbarung aus 
dem Jahre 1952 über die Heilbehandlung 
der in ihrem. Gebiet wohnenden Kriegs­
beschädigten des anderen Staates erbracht 
haben. ' 

Art i k e I 18. 

'Mit Inkrafttreten ,dieses Vertrages treten 
Teil IU des Zweiten Abkommens sowie die Be­
stimmungen in den Z. 3 bis 6 des Schlußproto­
kolls zu diesem Abkommen rückwirkend vom 
1. Jänner 1961 an außer Kraft. 

TEIL IV. 

Steuer- und Abgabenfragen. 

Aaikel19. 

(1) Personen, die am 21. Juni 1948 die öster­
reichische Staatsangehörigkeit besessen haben, 
genießen bei der Vermögensabgabe nach dem 
deutschen Lastenausgleichsgesetz die gleiche Be­
handlung, wie sie den Angehörigen des meist­
begünstigten Staates auf diesem Gebiet zusteht. 
Entsprechendes gilt für die nach deutschem Recht 
selbständig abgabepflichtigen Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, 
die nach österreichischem Recht errichtet worden 
sind. 

(2) Auf österreichische Staatsangehörige mit 
zugleich deutscher Staatsangehörigkeit ist .A.bs. 1 
nur anzuwenden, wenn sie die gleichen Voraus­
setzungen erfüllen, unter denen Angehörige des 

meistbegünstigten Staates mit zugleich deutscher 
Staatsangehörigkeit beim Lastenausgleich als 
Angehörige des meistbegünstigten Staates behan­
delt werden. 

Art i k el 20. 

(1) Personen, die am 1. Jänner 1948 die deut­
sche Staatsangehörigkeit besessen haben, werden 
von den nach dem österreichischen Bundesgesetz 
vom 7. JUli 1948 über eine einmalige Abgabe 
vom Vermögen (Vermögensabgabegesetz) zu 
erhebenden Abstattungsraten an einmaliger Ver~ 
mögensabgabe befreit, soweit die Abstattungs­
raten nach dem 14; August 1955 fällig geworden 
sind oder fällig werden und am 1. Jänner 1958 
noch nicht entrich~et waren. Entsprechendes gilt 
für die nach österreichischem Recht selbständig 
abgabepflichtigen Körperschaften, Personenver­
einigungen und Vermögensmassen, die nach <4'eut­
schern Recht errichtet worden sind. 

(2) I~ den Fällen, in denen ~or dem 14. Au­
gust 1955 die Vermögensabgabe nicht erhoben 
worden ist, wird von der Nacherhebung abge­
sehen. 

Artikel 21. 

Deckungswerte und an ihre Stelle getretene 
Vermögenswerte, welche nach Artikel 34 des 
Vermögensvertrages deutschen Emissionsinstitu­
ten zur Verfügung gestellt worden sind, werden 
mit der Zurverfügungstellung von den künftig 
fällig werdenden Beiträgen zum Wohnhaus­
wiederaufbaufonds freigestellt. 

, Art i k e I 22. 

Der Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und dem Deutschen Reiche vom 23. Mai 1922 
zur Ausgleichung der in- und ausländischen Be­
steuerung, insbesondere zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direk­
ten Steuern, sowie das Zusatzabkommen zu die­
sem Vertrag vom 11. September 1937 finden auf 
die Vermögensabgabe nach dem deutschen Lasten­
ausgleichsgesetz vom 14. August 1952 und auf 
die einmaligen Abgaben vom Vermögenszuwachs 
und vorn Vermögen nach den österreichischen 
Bundesgesetzen vom 7. Juli 1948 Anwendung. 

Art i k el 23. 

(1) Die Vorschriften der Artikel 19 bis 21 wer­
den nur auf Antrag angewandt. Der Antrag muß 
innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Vertrages gestellt werden; 
diese Frist kann nicht verlängert werden. Den 
Artikeln 19 bis 21 ist auch dann zu entsprechen, 
wenn der Veranlagungsbescheid unanfechtbar ge­
worden ist. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn bei der Ver­
anlagung der in Artikel 22 bezeichneten Abgaben 
das Doppelbesteuerungsabkommen nicht ange­
wandt worden ist. 
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TEIL V. 

Allgemeine Bestimrnungen. 

Art i k e I 24. 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages be­
stehen - vorbehaltlich der Bestimmung des 
Artikels 5 - keine zwischen den Vertragsstaaten 
noch zu regelnden finanziellen oder vermögens­
rechtlichen Fragen mehr, die auf tatsächliche oder 
rechtliche Vorgänge oder Ereignisse aus der Zeit 
vom 13. März 1938 bis zum 8. Mai 1945 oder 
auf spätere Folgen solcher Vorgänge oder solcher 
Ereignisse zurückgehen. 

(2). Ansprüche, die auf tatsächliche oder recht­
liche Vorgänge oder Ereignisse aus dem in- Abs. 1 
genannten Zeit~aum oder auf spätere Folgen 
solcher Vorgänge oder solcher Ereignisse zurück­
gehen und die nicht zwischen den beiden Ver­
tragsstaaten ~ntstanden sind, bleibe~ von der 
Bestimmung des Abs. 1 unberührt. Keiner der 
beiden Vertragsstaaten wird solche Ansprüche, 
auch wenn ihm hiefür nach den allge1lleinen 
Regeln des Völkerrechts ein Schutzrecht zustünde, 
gegenüber dem anderen Vertragsstaat diploma­
tisch vertreten oder in sonstiger Weise unter­
stützen, es sei denn, der Anspruch oder seine 
Geltendmachung beruht auf RechtSVorschriften 
des anderen Vertragsstaates, die nach dem 8. M~i 
1945 geschaffen wurden oder noch geschaffen 
werden, oder auf einem zwischen den beiden 
Vertragsstaaten in Kraft befindlichen zwischen­
staatlichen Abkommen. 

Art i k el 25. 

(1) .Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
beiden . Vertragsstaaten über die Auslegung oder 
Anwendung dieses Vertrages, über die keine güt­
liche Einigung erzielt werden kann, werden 
durch ein jeweils einzuberufendes Schiedsgericht 
auf Antrag eines der beiden Vertragsstaaten 
endgültig entschieden. Jeder der beiden Vertrags­
staaten wird innerhalb von drei Monaten nach 
Bekanntgabe der Absicht eines Vertragsstaates, 
die strittige Angelegenheit dem Schiedsgericht 
vorzulegen, je zwei Schiedsridlter ernennen, die 
die Staatsangehörigkeit des Vertragsstaates be­
sitzen, der sie bestellt hat, und ihre Namen dem 
anderen Vertragsstaat mitteilen. 

(2) Die Schiedsrichter üben ihr Amt in voller 
Unabhängigkeit aus und sind an keine Weisun­
gen gebunden. Sie dürfen in einem Verfahren 
über eine Sache nicht mitwirken, mit der sie in 
anderem Zusammenhang bereits befaßt waren 
oder an der sie unmittelbar interessiert sind. 

(3) Das Schiedsgericht faßt seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. . 

(4) Kommt eine Stimmenmehrheit nicht späte­
stens innerhalb von vier Monaten nach erster 
Behandlung der Sache durch das Schiedsgericht 
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zustande, so haben die Regierungen der Vertrags­
staaten inl1erhalb von drei weiteren Monaten 
gemeinsam einen Obmann zu ernennen, der 
an diesem Verfahren als Vorsitzender mitzuwir­
ken hat. 

(5) Der Obmann darf nicht die Staatsange­
hörigkeit eines der Vertragsstaaten besitzen und 
muß in seinem Heimatstaat ein Amt oder im 
Ruhestand befindlicher Richter oder ein im Amt 
oder im Ruhestand befindlicher Professor der 
Rechtswissenschaften sein. 

(6) Kommt eine Einigung der beiden Regierun­
gen über den zuzuziehenden Obmann innerhalb 
der vorgenannten Frist von drei Monaten nicht 
zustande, so .kann jede der beiden Regierungen 
den Präsidenten des Internationalen Gerichts­
hofes um die Ernennung eines Obmannes bitten, 
der die in Abs. 5 genannten Voraussetzungen 
erfüllt. 

(7) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten der 
von ihm benannten Mitglieder des Schiedsgerichts 
und die Kosten seiner Vertretung vor dem 
Schiedsgericht. Die Kosten für den Obmann und 
sonstige Kosten des Schiedsgerichts werden von 
beiden Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen.· 
Im übrigen regelt das Schiedsgericht sein Ver­
fahren selbst. 

TEIL VI. 

Schlußbestimmungen. 

Art i k el 26. 

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der Regierung der Repu­
blik österreich innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Er­
klärung abgibt. 

Art i k e I 27. 

(1) Dieser Vertrag einschließlich des SchI uß­
protokolls und der veröffentlimten Noten­
wemsel bedarf der Ratifikation; die Ratifika­
tionsurkunden sollen m Wien ausgetausmt 
werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nam Aus­
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mächtigten diesen Vertrag unterz;eidmet und mit 
ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Bonn am siebenundzwanzig­
sten November 1961 in zwei Ursdmiften. 

Für die Republik österreich: 

Schöner 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 

Schröder . 
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A. 

(1) Die in Artikel 2 des V'ertrages vorges,ehenen 
Leistungen erhalten Vertriebene und Umsiedler, 
die . 

a) österreichi6che Sta:ttsangehörige sind' 
oder 

b) deutoche Staatsangehörige oder d:eutsche 
Volkszugehörige, insbesondere mit un­
geklärter Staatsangehörigkeit, s,ind, 

und die 
1. am 1. Jänne:r 1960 in österreich ständigen 

Aufenthalt hatten, 
oder" 

2. nach dem 1. Jänner 1960 im Wege der 
Familienzusammenführung oder als Heimkehrer 
nach österreich gekommen 5ind oder kommen, 
dort im Zeitpunkt der Antragstellung einen 
ständigen Aufenthalt von mindestens sechs Mo­
naten hatten, 
oder 

3. vor dem 1. Jänner 1960, nach mindestens 
sechs Monaten Auf.enthalt in österreich, aus 
österreich in die Bundlesrepublik Deutochland 
abgewandert 51ind und dort am 1. Jänner 1960 
ständigen Aufenthalt hatten. 

(2) Ist die Person, in deren Vermögen der Ver­
tl'eibungs- oder Um:siedlerschaden eingetreten ist, 
in öster.reich oder nach Abwanderung (Ahs,;' 1 
Nr. 3) in der Bundes'republik Deutschland gestor­
ben, so erha1tendie in Artikel 2 des Vertrages 
vorgesehenen Leistungen der überlebende Ehe­
gatte sowie die Kinder und Enkel des V,e'rstorbe­
nen nach Maßgabe des Kriegs- und Verfolgungs­
sachschä,denges1etzes und der zu seiner Durchfüh­
rung gegebenen Richdinien; das' gilt auch dann, 
wenn die Angehörig,~n in eig,ener Person die 
Voraus5etzwngen des vorstehenden Abs. 1 nicht 
erfüllen. Ist der Ges,chädigte dagegen vor einer 
Aufenthaltnahme in österreich innerhalb oder 
außerhalb des Vertr.eibungsgebietes, gestorben, so 
müssen die vorg'enannten Angehörigen in eigener 
Person die Voraussetzungen des vorstehenden 
Abs. 1 erfüllen. 

Anlage 1 

(Zu Artikel 2 und 8)' 

angehörige und Personen deutscher Volkszugehö­
rigkeit ohne eine dieser Staat~ang,ehörigkeiten, 
die ihren Wohnsitz in den Gebieten außerhalb 
der Republik österfleich und außerhalb der Gren­
zen des' Deuts·chen RJeichs nach dem Gebi'etsstand 
vom 31. Dezember 1937 oder in den Gebieten 
östlich der Oder-Neiße-Linie hatten, die am 
31. Dezember 1937 zu dem Gebiet des Deutsch,en 
!teichs gehörten, und diesen im Zusammenhang 
mit den Ereign1lSsen des zweiten Weltk'rieges oder 
dessen Folgen infolge Vertreibung, insbesondere 
durch Ausweisung, Flucht oder nachträgliche 
Aussiedlung verloren haben. Als Vertriebene gel­
ten hinsichtlich der ihnen im Voertreibungsgebiiet 
entstandenen Schäden auch solche österreichische 
Staa'tJS.angehörige, deutsche Staatsangehörige und 
Personen deutsIcher Volkszugehör~gkeit olme eine 
dieser Staats'angehörigkeiten, ,die im Ver­
treibungsg,ebiet vor dem 1. Jänner 1960 gestor-
ben sind. . 

(2) Umsliedler im Sinne diesesl Vertr.ages sind 
österreichische Staat~angehörige, deutsche Staats­
angehörige l,;.nd Peflsonen deutscher Volkszugehö­
rigkeit ohne eine dieser Staatsangehörigkeiten, 
die auf Grund der wähl'end des zweiten Welt­
kri,eges geschlossenen zwisch·enstaatl:ichen Ver­
träge aus Gebieten außer halb der Republik thter­
reich und des Deuts,chlen Reichs oder während des 
gleichen Zeitraumes auf Grund von Maßnahmen 
deutscher Di'enst:steUen mit Rücksicht ,auf ihre 
deuts<che Volkszugehörigkeit aus den von der 
deuts,chen Wehrmacht bes:etzten Gehieteri um­
gesiedelt worden sind. Hiezu gtihören auch die 
Südtiroler und Kana1taler, die auf Grund der im 
Jahre 1939 zwischen dem Deutschen Reich und 
Italien über die Umsiedlullig von Südtirolern und 
Kanaltalern getroffenen Abreden umgesiedelt 
wO'I'den sillid. 

(3) Vertreibungsschäden oder Umstired1lers,chäden 
sind nur Schäden, die Vertriebenen (Ahs. 1) im 
Vertreibungsgehiret oder Um~iedtern (Abs. 2} in 
dem Gebiet, aus dem sie umg.esiedelt wurden, 
entstanden sind. Etwa vorausgegangene Kriegs­

(3) Die Erbberechtigung ist durch Urkunden sachschäden in diesen Gebieten werden aLs Ver'­
des Verlassenschaftsgeri.chtes (Nachlaßgerichtes) treibungsschäden behanrdelt. Vermögen'sverluste 
nachzuweisen. Der Anspruch nach di:esem Vertrag im Sinne dieses V,ertrages, die Ums~edlern ent­
ist so anzusehen, als hätte er 'sich bereits im Ze,it- standen sind, sind die Verluste, dieme Umsli,edler 
punkt des Todes des Erblassers im des's,en Ver- im Zusammenhang mit der Umsiedlung in dem 
mögen befunden. Er ist in Österreich abzuhan- Gebiet erlitben haben, aus dem sie umgesiedelt 
deln, sof,ern nicht die Zuständigkeit eines Ge- worden sind, nicht die Verluste an dem Ver­
richtes d~r Bunde'SreI?ublik Deuts01and zur Er- mögen, ·das ihnen als Ersatz für das im Ur-
teilung emes Erhs·chemes gegeben ~st. sprungsland zuriickgelasisene Vermögen übe'r-

B lassen worden ist. Ein Umstiedlerschaden liegt '. I nicht vor, soweit das ErsQtzvermögen nich.t weg-
(1) Vertriehene im Sinne dieses Vertrages sind genommen oder rückge5tel1t worden ist. Kriegs­

österreichische Staatsangehörige, deuts:che StaatS"- sachschäden am Ers:atzvermögen in österreich 
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werden noch dem Kriegs- und Verfol',gungssach­
schädengesetz behandelt. 

(4) Deutsche Staatsangehörige ~ind Personen, 
die ihr,e deuts,che Staatsangehörigkeit durch eine 
von einerdeuts'chen Behörde ausgestellte oder 
auszusteHende öffentliche Urkunde gla,ubhaft 
machen. Soweit in dies,em V,ertrage von öster­
reichischen Staats,angehörugen gesprochen wir,cl, 
sind ,darunter diejenigen Personen zu verstehen, 
welche die österreichische Sta'atsbürgerschaft he­
sitzen. 

(5) Deuts'che Volkszugehörige im Sinne &eses 
Vertrages sind Personen, die in ihrer Heimat 
nach bestimmten Merkmalen wi'e Ahstammung, 
Erziehung, Sprachre, Kultur zur deutschen Volks­
gruppe gerechnet wurden. 

(6) Eine Familienzusammenführung im Sinne 
dies,es Abkommens liegt vor, wenn Vertriebene, 
Umsiedler oder Personen, di'e s1'ch im Zuge der 
Erbfolge auf deren Vermögensverliuste berufen 
können, zu ihren Ehega.tten, als minderjährige 
Geschädigte zu ihren Eltern oder al's' hilfsbedürf­
rige Geschädigte zu ihren Kindern nach öster­
reich zuziehen; den Kin,dern gleichgestellt sind 
Schwiegerkinder, wenn das eine:ige o<ler letzte 
Kind verstorben oder verschollen ist. Hiebei ist 
Voraussetzung, daß der nachträglich Zugezogene 
mit einer Person zusammengeführt wird, die 
spätestens am 31. Dezemher 1952 in österreich 

, ständigen, Aufenthalt hatte; letzteren gleich­
gestellt sind solche Personen, die nach dies,em 
Stichtag unmittelbar aus einem Vertreibungs­
gebiet innerhalb von se'chs Monaten nach Aussied­
lung oder als Heimkehrer innerhalb von sechs 
Monaten nach Entla'ssung in die Republik öster­
reich gekommen sind oder kO.!l1men. 

C. 

Für d~e Abgrenzung des Personenkrei,s,es gilt 
im einzelnen folg,endes: 

1. Versonen, die unter Ahschnitt A und/oder B 
falLen, haben Leistungen auf Grund des Ar­
tikels 2 ,dieses Vertrages zu erhalten, wenn si'e 
keine vergleichbaren Leistungen aus dem deut­
schen Lastenausgleich oder vergleichbare Leistun­
gen auch nicht auf Grund' des Artikels 8 Abs. 1 
erhalt'en werden. 

2. Person'en, die unter Ahschniu A und/oder B 
fallen, haben die in Aroikel 2 dieses Vertrages 
vorgesehenen Leistungen auch dann zu erhalten\ 
wenn sie nach dem 31. Dezember 1959' in die 
BundesrepuMik Deutschland oder in sonstige Ge­
biete außerhalb ösrerreichs abwandern. 

3. Personen, die aus der Bundesrepuh:lik 
Deutschland nach österreich zugewandert sind 
oder zuwandern, und drie nach deutschem Recht 
,laostenausglei-chsherechtigt sind, behalten ihre 
Rechte aus dem deutschen Lastenausgleich. So-

7 

wdt sie nach deutschem Recht vergleidIbare Lei­
stungen erhalten haben oder erhalten können, 
stehen ihnen weitere Leistungen auf Grund dieses 
Vertr,ages nicht zu. 

4. Für die Beurteilung, ob die in Ahschnitt A 
Ahs. 1 aufgeführten Personen österreichische 
Staats'angehörige, deutsche Staatsangehörige oder 
deutsche Volkszugehörige ohne eine dieser beiden 
Staatsangehörigkeiten sind, kommt es auf die 
Verhältnisse im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
dies'es Vertrages an. 

5. Wenn P,ersonen, die sowohl die öster­
reichische ah auch di'e deutsche Staatsangehörig­
keit besitzen, \"ergleichha.re Leilstungen aus dem 
deutschen Lastenausgleich erhalten oder erhalten 
können, hat es hinsichtlich dieser Leistungen 
hiebet sein Bewem:lien. Erhalten sie keine ver- . 
gleichbaren Leistungen aus dem deutsch,en Lasten­
ausgleich, we1"den sie bei Erfüllung a1'ler sonstigen 
Vora\llS'setzungen nach diesem Vertrag berück­
sichtigt. Dasselbe gilt für Personen, die neben 
der östeh'eichischen oder deutschen Staats,­
angehörigke~t eine andere Staatsangehönigkeit 
hes,itzen. 

6. (1) Vertriebene österreichi's,che Staats­
angehörige, die aus dem Gebiet der Föderativen 
Volksrepublik Jugoslaw,ien vertrieben oder· aus .. 
ges~edelt wurden, haben die Leistungen aus dem 
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz zu er­
halten. Für auf Grund des Artikels 27 Abs. 2 
Sta.atsvertrag entJschädigte Personen wird die 
Härteregelung des Kriegs- und Verfolgungs'Slach­
schädengesetzes nicht angewandt. 

(2) Erhalten Personen, die unter Abschnitt A 
und/oder 'B fallen, auf Grund von der Repu­
blik öst,erreich abgeschlossen,er zwis,chenstaat­
licher Abkommen vergleichbare Entschädigungs­
leistungen, stehen ihnen insoweit Leistungen nach 
dem K1"iegs.. und Verfolgungss'ach'schädengesetz 
nicht zu. Haben sie derartige Leistungen erhal­
ten, bevor ein sokhes zwischenstaatliches Abkom­
men abgeschlossen ist, werden die erhaltenen Be­
träge auf die nach dem Abkommen zustehenden 
Leistungen angerechnet. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß für die Anrechnung 
auf Entschädigungslei,stungen nach Artikel 8 
A'bs. 1. 

7. (1) Bei der Durchführung des Artikels 8 
Abs. 1 richtet slich die Beu,rteilung der öster­
reichischen Staat'sang,ehörigkeit nach den Ver.-, 
hältnissen an dem nach Artikel 8 Abs. 1 maß­
gebenden Stichtag. 

Sind die Stichtagsvoraussetzungen der Lasten­
ausgleichsgesetze erfüllt, steht der spätere Er­
werb der deutschen oder anderen Staats­
ang,ehörigkeit der Berücks1chtigung ,im deutsch,en 
Lastenausgleich nicht entgegen. Im deUJtschen 
Lastenausgleich ruicht berücksich,tigt werden 
solch,e öSiterreichisrche Staa.tsangehörige,die vor 
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dem 31. Dezember 1952 aus der Bundesrepuhlik 
Deutschlal1'd in dritte Länder ausgewandert sil11d. 

(2) Lastenausgleichsgesetze, die nach" Maßgabe 
des Artikels 8 Abs. 1 auf österreichi,sche Staats-. 
ang.ehörige erstreckt werden, sind neben dem 
Lastenausgleichsgesetz das FesusteHungsgesetz und 
das Ges1etz über einen Währungsausgleich für 
Sparguthaben Vertriebener. Im Altsparergesctz 
und im Gesetz zu § 4 des Altspar,ergesetzes 
werden österre,idlische Staatsangehörige bercLts 
berücksichtigt. 

8. (1) Natürliche Personen, die in diesem Ver­
trag nicht ausdrücklich aufgeführt sind, sowie 
juristische Personen erhalten für die Ihnen ent­
standenen Schäden keine Leistungen auf Grund 
des Artikels 2. 

---- -------- ---------

(2) Österreichis,che jurirstische Pel'sonen können 
auf Grund der in Artikel 8 Ahs. 1 aufgeführten 
Gesetze Leistung'ennicht erhalten. 

(3) Deutsche juristische Personen _könn,enauf 
Grund der in Artikel 8 Abs. 2 aufg:eführten Ge­
S'etze Leil$tungen nur dann erha:hen, wenn es sich 
um Vermögenschaften handelt, die in überein­
stimmung mit den Bestimmungen des Ver­
mögenlsvertrages an die früheren Eirg,entümer 
übertragen wurden oder übertragen werden 
könnten. Ferner erhalten sie derartige Lei'stungen 
für Vermögens,chaften, die nach dem 8. Mai 1945 
in Österreich von ihnen erworben wurden, da 
die österreidlische Einschränkung der Ents·chädi­
gungspflicht nur für Vermögen gilt, welche auf 
Grund' des Staatsvertrages in das Eigentum der 
~epublik Österreich übergegangen s,ind. 
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W 0 h nun g IS hau f ü rd eu t s c h e S t a at s­
ang~hörige zur Räumung 'von 

ö s te.r r e ich i s c p e n Wo h n 1 a ger n. 

A. 
1. Die BUll'de!rrepubl:ik Deutschl:lJnd gewährt 

der Republik österreich zur wohnungsmäßigen 
Versorgung von deutsch·en Staatslangehörigen, ,die 
in österreichis~chen Wohnlagern untergebracht 
sind, ,einen ziifiSfreien Kredit von insgesamt höch­
stens 13 MiUionen Deuts'che Mark. Der Kred~t 
wird in Teitbeträgen nach Maßgabe der Num­
mer 3 je nach B:aufortschrutt ausgezahlt und 
innerhalb von 15 Jahren in gleidlen halhjähr­
lichen Raten von der Republik österreich zurück­
gezahlt. 

2. Die Bundes,repubNk Deutschland beteiligt 
sich an der Finanzierung der in Ab9chni~t B an­
gefüh1"ten Wohnungsbauvorhaben in der Weise, 
daß sie im Rahmen des in Nummer 1 umschrie­
benen Gesamthed:itesl für Wohnungen, Eigen­
heime· lhll'd Heimplätze einen Kreditbetrag in 
Höhe VOll! zwei Drittel des Gesamterforderruslses 
an Mrttel:n .der Republik österreich übernimmt. 
Mittdder Republik österreich im Sinne des 
Artikels 4 sind Haushaltsmittel' des Bundes und 
der Länder, öffentliche Förderungsmiittel von 
Bund und Ländern einschließlich der von ihnen 
v·erwalteten Fonds, Mittel der GemeinnUtzig'en 
Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete Ges. 
m. b. H. (BUWOG.), dagegen 'nicht Spenden von 
dritter Seite, setbst wenn sie über den öffent­
lichen Haushalt laufen. 

3. Die deutschen Beiträge werden von der 
zuständigen österreichischen Behörde bei der 
zuständigen deutschen Behörde zu den gIeichen 
Zeitpunkten anteilig abgerufen, zu denen auch 
in entsprechender . Höhe die österreichischen 
Mitte,L ·eingesetzt werden. Es werden für die 
,einzelnen Bauvorhaben insgesamt eingesetzt: 

Etwaige öffentliche Aufwen1dungen der Re­
publik Ö'sterreich für die Kosten des Erwerbs 
des BaugrundeS' bei B,aubeginn, von den ver­
bleibenden öffentlichen Finanzierungsmitteln 
10 v. B. bei Baubeginn, 40 v. H. bei Rohbau­
fertigs~idlung, 30 v. H. bei Fertigstiellung und je 
10 v. H. bei Vorlage der Endabrechnung und 
deren Anerkennung. 

4. Die innerhalb eines Kalender-Halbjahres 
abgerufenen ·B·eträge werden jeweils in. einer 
Schuldurkull1!de mit einheitlicher Lauf~eit zu­
sammengefaßt. Die in einer Schuldurkunde 
zusammengefaßten KredWt:heträge werden erst­
mals zu Beg.mn des fünften auf die Auszahlung 
dieser Kreditbeträge an die Republik österreich 
folgenden Halbjahres,ersten getilgt. 

9 

Anlage 2 

(Zu Artikel 4) 

B. 
1. Die RepubJ.ik österreich wird mit Hilfe des 

deut~chen Kredits und durch Einsatz österrei­
chischer öffentlicher Mittel gewährleisten, daß 
aUe Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die 
sich hei Vertragsunterzeichnung in vom Burud 
oder von sons,ügen Gebi,etskörperschaften unter­
haLtenen Lagern (Baracken, Notunterkünften 
usw.) befinden, sowie nach Maßgabe der im ver­
'einbarten .Programm ZUll" Verfügung stehenden 
Mittel diejenigen Personen ,deutscher Staats­
angehörigfuei,t, die sich in von sonstigen SteHen 
uM'erhaltenen Lagern befinden und für eine 
wohnungsmäßige Unterbringung in Betracht 
kommen, durch Bau von Wohnungen und 
Eigenheimen ,sowie durch Schaffung von Heim­
plätzen angemessen unterg,ebracht werden. 

2. Vom Zeitpunkt'der Vertragsunterzeichnung 
an werden, vorbehaltlich Satz 2, keine deutschen 
Staat's"angehör~gen (Anlage 1 Abschnitt B Abs.4) 
in Wohnlager des Bundes aufgenommen. Die 
Republik österreich slichert zu, daß deutsche 
Staatsangehörige, die nach Vertragsunterz'eich­
nung alS Aussied'ler in die Republik österrei,ch' 
gel~ngen, hinsichtlich ihrer wohnraummäßigen 
Versorgung wie Aussiedler österreichis,cher Staats~ 
angehörigkeit behandelt werden. 

3. Die Republik österreich wird dafür Sorge 
tragen, daß grundsätzlich innerhalb von drei 
Jahren, bei Vodiegen besonderer Schwierigkeiten 
innerhalb von vier' Jahren, nach Hingabe des 
ers'ten Kreditbetrages sämtLiche Wohnungen 
bezugsfertig u11ld die Lager ,insoweit von deut­
schen Staa.tsangehörigen geräumt sind. 

4. Sind nicht aUe Angehörigen einer Familie 
deutsche Staats'angehörige, so werden si'e ,dann 
durchd'as Abkommen erfaßt, wenn sie nicht 
bere~ts· auf Grund anderer Bauprogramme oder 
Unterbringungsmaßnahmen wohnungsmäßig ver­
sorgt werd'en können. 

c. 
1. Die Mittel werden für den Bau von Miet­

wohnungen, Genossenschaftswohnungen, Big,en­
he~men oder Eigentumswohnungen eingesetzt. 
Dem Bau von Eigenheimen wird im Rahmen 
der vorhandenen' Möglichkeiten der Vorzug 
gegeben; ,der Einsatz an öffentli,chen Mitteln soll 
dabei im allgemeinen nicht höher sein ah bei 
FinanzQerung vergleichbarer Mietwohnungen. 
Die Bundesrepublik Deutschland behält sich vor, 
in geeigneten FäHen den benötigten Eigen­
kapitalhetrag für den Bau von Eigenheimen 
außer halb des Kredits zu vervoHständigen. Es 
werden solche Bauherren bevorzugt beruck'sich­
tigt, die Erfahrung und Erfolg auf dem Gebiete 
des Wohnungsbaues, ~nsbesondere des Eigenbeim-
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baues, für Verrtriebene und L3igerbewohner haben 
und in" ang~mes,sener Frist geeignete Bauprojekte 
vorlegen können. 

2. Eis wird zugesichert, daß die Wohnungen 
nach Größe und Aus:.ta:ttung nicht hinter den 
für die glekhen Zwecke für österreichische 
Staatsangehörige zu bauenden Wohnung>en ein­
schLießLich Eigenheimen zurückstehen, und daß 
bei der Belegung dieselben Maß~täbe angewendet 
werden. 

3. Werden zur Unterbringung von Lager­
insassen keiine gesondenen Bauvorhaben durch­
geführ,t, insbesondere wenn dies wegen Streulage 
unzweckmäßig ist, kann an Stelle der Durch­
führung eines gesonderten Bauvorhabens die 
erforderI.iche AnzahL von Wohnungen durch 
Einordnung in andere Bauvorhaben oder durch 
Errichtung von Eigenheimen sichergestellt wer­
den. 

4. Seitens des österreitchischen Bundiesmini,ste­
riums für Inneres werden die geförderten Woh­
nungen nach dem hiefür maßgebenden öster­
reichis,chen" Recht in der Weise zweckgebunden, 
daß sich das Minis,tenum da:s Bdegungsrecht für 
die finanzierten Wohnungen auf die Dauer der 
Laufzeit des Darlehens an den Bauträger vor­
behält und ausübt. Bei der Ersrbelegwng von 

. Wohnungen, die mit Hilfe des ,deut's,chen Kred~ts 
finanziertsincl', werden nur Personen und deren 
Angehörige berücksichtigt, die unter Absch'nitt B 
faUen. Von der Zul~ssung eines Wohnungs­
taus1ches vor oder im Zuge der Eirstbelegung 
wird Abstand genommen. 

S. Die Bindung der mit Hilfe des deutschen 
Kredits gebauten Wohnungen für deutsche Staats­
angehörige gilt auch für die Folgebdegungen. 
Sind im Z'eitpunkt der Folgebdegungen die 
Lager bereits voUSltändig geräumt, oder kommen 
noch unterzubringende P,ersonen für die betref­
fende Wohnung nicht in Betracht, so werden sei­
tens der zuständigen österreichischen Stellen an­
dere ,deutsche Staatsangehörige eingewiesen, die 
minderbemittelt und unzureichend unt;ergebr:lJcht 
sind. Komme'n auch solche Personen für die 
Wohnungsbelegung nicht in Betracht, s,ind sie, 
soweit mögllich, mit anderen deutschen Staats­
angehörigen zu bdegen. Ist die Belegung m~t 
deutschen Staaitsangehöngen nicht möglich, wird 
die Wohnung, unbe'slchadet der Fortdauer der 
Zweckbindung, anderweitig belegt. 

6. Für Fälle einer wi,derrechtlichen Bdegung 
oder Vermietung sowie bei Veräußerungen ,von 
Eigenheimen und Eig'emumswohnungen wi'rd in 
den Verträgen mit den Bauherren die Kündigung 
der Darlehen vorbehalten; von dieser Kün­
digungsklauset we-rden die zuständigen österrei­
chi'Schen Stellen nach den auch für andere zweck­
gebundene Wohnungen geltJenden Maßstäben 
Gebrauch ma,ch'en. 

7. Hei der Kredithingabe wird den Bauherren 
die Verpflichtung auferlegt' werden, d,ie für den 

begünstigten Personenkreis zweckgebundenen 
Wohnungen "zu dem gIeichen Mietpreis zu über­
las,sen, ,der auch für andere Mieter, die im 
Rahmen vo,n Lagerräumungsprogrammen -in 
Wohnungen eingewies'en "werden, festgelegt ist. 
Das gleiche gilt innerhalb der ersten zehn Jahre 
sinngemäß in den FäHen der Nummer S Satz 2. 
Somit ergeben sich derzeit M~eten von etwa 
S'S Schilling beziehungsweise unter Einrechnung 
der Betriebskosten 6'S Schilling pro Quadrat­
meter. Bei den Finanzierungsbedingungen wird 
kein Unterschied zwischen Miet- und Genossen­
schaftswohnungen einerseits und Eigenheimen 
sowie Eigentumswohnungen anderseits gemacht. 

8. Di,e unter Ahschn~tt B erfaßten Personen 
wel'den' bei der Gewährung von W ohnungs­
beihilfen ingIeicher Weise und nach den gleichen 
Maß'scäben berücksichtigt wie österreichische 
Staauangehörige. 

D. 
1. Im Rahmen des Artikels 7 werden die 

zuständigen österreichis!chen Stellen die zustän­
dig,en deutslchenSteHen von den jeweils vor­
liegenden Projekten in Kenntnis setzen und eine 
vorläufige Dispos~tion beifügen, wievid und 
welche WohnlUngseinheiten (Wohnungsgrößen 
und Wohnungsarten) davon für deutsche Lager­
i:nsaSI5'en vorgesehen sind. Dabei wird für 
'eine etwaige deutsche Äußerung eine angemessene 
Frist eingeräumt. Hahen die zuständigen deut-" 
schen Stellen Bedenken gegen ein Vorhaben, 
werden s~e diese innerhalb der Pri,st äußern. 
Können deuts'che Bedenken gegen die üherein­
stimmung eines Vorhabens mit dem Vertrag 
nicht behoben" werden, begründetdi'e Durch­
führung des Vorhabens, keine Zah/lungspflicht 
der Bunde~repubEk Deutschland. Werden von 
deUitslcher SeitJe keine Bedenken erhoben, gilt das" 
EinV'erständnis zur Mitfinanzierung des Vor-
habens als erteilt. . 

2. Rechtzeitig vor der Wohnungsbelegung 
werden die vorgesehenen Mieter und Eigenheim­
bewerber ,den deutschen Stellen mitgeteilt, 
etwaige Veränderungen in der Wohnungsbele­
,gung werden bei der jeweiligen Endabrechnung 
berücksichti,gt. Den deutschen Stellen wird auf 
Wunsch Zutritt zu Lagern, BausteHen und Woh-
nungen gewährt. . ! 

3. Eine Ausferügung der Endabrechnurig wird 
zusammen mit einem Belegungsnachweis" der 
zuständigen deuts,chen SteHe, übersandt. Stellt 
sich dabei heraus, daß Beträge üherzahlt oder 
nachzuzahlen sind, werden sie bei dem nächst-
folg.enden Abruf ausgeglichen. . 

4. Wircd über gezahlte Kreditbeträge innerhalb 
von drei beziehungsweise vier Jahren nach Zah­
lung der ersten Rate eine Endabrechnung nicht 
vorgelegt oder kann die Endabrechnung nicht 
anerkannt werden, ist der gezahlte Kreditbetrag 
zurückzuzahlen. 
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Schlußprotokoll 

BEI UNTERZEICHNUNG des heute zwischen 
der Republik öSlterre~ch und der Bundesrepublik 
Deuts,chland vereinbarten Finanz- und Ausgleichs­
vertrages besteht Einverständnis über folgende 
Punkte: 

1. Zu Artikel 6: 

a) Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch­
land w.iJ."d dafür Sorg,e tragen, daß hei der 
Gewährung deutscher öffentlich,er Fürsorge 
LeiSl1:~'ngen aus dem Kriegs- und Ver­
folgungssach'Schädengesetz an österre1chische 
Staatsangehörige, die in der Bundesrepublik 
Deuts,chland ständigen Aufenthalt haben, 
,nicht anders behandelt werden als Lei­
stungen aus dem deuts,ch,en Lastenausgleich 
und demzufolg,e in gleichem Umfange wie 
diese außer Ansatz bleiben. Anderseits 
wird die Regierung der Republik öster­
rei'ch dafür Sorge tragen, daß bei der 
Gewährung österreichisch'er 'öffentlich;er 
Fürsorge Leistungen aus, dem deuts,chen 
Lasrenausgle['ch an deutsche Staatsanlgehö­
,rige, die in österrei,ch Sltändigen Aufenthalt 
haben, nicht anders 'behandelt werden als 
Leistungen aus dem österreichjg,chen Kriegs­
und Verfolgungssachschädengesetz und 
demzufolge b1s zum Höchstbetrag der darin 
hehandelten Härteregehmg außc'r AnS!Mz 
bleiben. 

Hinsichtlich der ,deutsd1en Unterhalts­
hi'lfe wird einBetrag in Höhe der laufenden 
Lerstung,en, die aus deni Sonderfonds auf 
Grund Artikel 6 Abs. 2 gewährt werden, 
außer Ansatz bleiben. 

b} Es besteht Einverstän,dni,s darüber, dlaß bei 
Zahlungen, diedlie Bundes,republik Deutsch­
land auf Grund Artikel 6 Abs. 2 aus dem 
dort, angeführten Sonderfonds gewährt, die 
zuständhge deuts,che Stelle im BedrarfsfaUe 
eine Bescheinigung darüber aussneHt, daß es 
sich um Zahlungen aus diesem Sonlderfon'ds 
handelt. Auf Grund dieser Besche~nigungen 
we,rden dlie Zahlungen aus dem Sonder­
fonds bei der Gewährung der österreichi­
schen Fürsorge außer Ansatz bleiben. 

Dieses' V<erfahren gilt entspre,chenld für 
die Leistungen aus dem ,deutschen Lasten­
ausgleich. 

c) Die Regierung der Bundes,republik Deutsch­
land wird sich dafür ei'nsetz'en, ,daß bei 
der in § 3 des Allgemeinen Kriegsfolgen­
gesetzes vorbehaltenen Regelung von 
ReparationsSlchäden österreichische Staats­
angehörige hinsichtlich der Demontage­
schäden an ihr,en Vermögeniswerten in der 
Bundesrepublik Deutschbnd den deuts'chen 
Staatsangehörigen gleichgestellt, werden. 

.587 der Beilagen 

2. Zu Artikel 7: 
a) Mit Beziehung auf Artikel 7 besteht Ein­

verständnis,daß die Aufwwdungen, welche. 
sich aus einer Erweiterung des Kriegs- und 
Verfolgungssachs,chädenges'erzes auf Ver­
triebene und Umsiedler ,ergeben, getrennt 
von den sonstigen Aufwendungen des 
Kri,egs- und Verfolgungssachschädengesetzes 
bei einem neu zu errich'üendten eigenen 
Ansatz des Kapi:tels 26 Tinel 3 "Kriegs- und 
Verfolgungss'chäden" ,des Bundesrechnungs­
abschlus1ses in der für diese Entschädigungs­
zahlungen vorges,ehenen Pos,tengliederung 
verrechniet und daß diedeut~chen Beit'rags­
leistungen bei ebenf.aUs neu zu errichtenden 
Ansätzen im Bundesl"echnungsabschluß 
nachgewie:>en werden. 

b) Ab, 1962 werden ,dies·e Ausgaben- und 
Einl1iahmengebarungen, sofern die sach-
11chen VorauS's'etzung,en im Zeitpunkt der 
Ers'tellung des BUll!desvoranschlages vor­
li'egen, auch .in ,die Bund'esvorans,chläge 
aufgenommen werden. 

3. Zu Artikel 8 Abs.2: 

a) In Durchführung des Artikels 8 Abs. 2 
wird die Republik österreich sich ersteHen, 
daß deutsdle Staatsangehörige für Kriegs­
s';J,ch'schäden und Bes;J,tzungsschäden in 
österreich die im Kriegs- und Verfolgungs­
sachschädeng,esetz und im Besatzungs­
schädengesetz vorgesehenen Leistungen 
erhalten, wenn die Vermögenschaften 
(Artikd 9, Abs. 2 des Vermögensvertrages), 
an denen d[le Schäden eingetreten sind, nach 
den Bestimmung,en des TeHes I des Ver­
mögensvenrages iibenragen wurden oder 
übertragen wel"den könnüen und soweit die 
darin vorgesehene Wertgrenze durch ,die 
Gewährung dieser Leistungen nicht über­
schri.tten wird; letzt-ere Beschränkung gilt 
nicht, fall~eine übertragung ohne Rück­
s~cht auf den Wert der Vermögenschaften 
zulässig ist. Soweit eine Werngrenze in 
B-etracht kommt; s,ind die Bestimmungen 
des Teiles I 1. Abschnitt des Vermögens­
vertrages entsprechend anzuwenden. 

b} Vorstehende Bestimmungen gelten ent­
spr,echend für Vermögenschaften, die nur 
deshalb im' Sinne des' Vermögensvert.ra:ges 
nich,t ühertragen werden kön-nen, weil sie 
wegen Zerstö,rung oder sonstigen Unter­
ganges ,infolge der Bestimmung des Ar­
tikels 22 Staatsvertrag nicht auf di'e Re­
publ,ik ö~terrei.ch übertragen wurden. 

c) Die Republik österreich s~chert im Hin­
blick auf den Fristablauf für die Antrag­
stellung aus dem BesatzungS'schädengesetz 

3 
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und dem Kriegs- und Verfolgungssach­
schädengesetz zu, daß die Fristen für den 
unlter Artikel: 8 Abs. 2 fallenden Personen-

_ kreis wiedereröffnet werden. Es besteht 
Einverständnis' darüber, daß Leistungen 
auf Grund der in Artikel 8 auf­
geführten GeStetze nach deren Erweiterung 
auch dann gewährt werden, wenn nach 
alter Rechtslage Anträge im Hinblick auf 
,die Staa.tsangehörigkeit abgelehnt wurden. 

4. Zu Artikel 9: 
Es besteht Einverständnis ,darüber, daß zu den 

ausgewandet'ten Personen im S]nne der genannuen 
Gesetze und Regelungen auch diejenigen Per­
sonen gehören, die aus dem Gebiet der Republik 
österreich aus Verfolgungsgründen deportiert 
oder ausgewiesen worden sind sowie diejenigen, 
die im Zuge einer derartigen Auswanderung zu 
dem Staat gelangt sind, dessen Staatsangehörigkeit 
s,i'e besaßen. 

5. Zu Artikel 10: 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die in 
Abs. 1 vorges'epene Gleichstellung der beider­
seitigen Staatsa.ngehörig'en für den Entschädi-

. gungstatbeSttand einer Internierung durch eine 
der mit Deutschland im Kriege ges~andenen 
Mächte (§ 14 Abs.2 Buchstabe ader 12.0pf'er­
fürsorgegesetznovelle [BGBL Nr. 101/1961]) nicht 
Platz greift und jnsoweit daher ein deutStcher 

. Beitrag auch nicht vorgesehen ist. 

6. Zu Artikel 13: 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die 
Republik österreich nach Zahlung des in Ar­
tikel 13 vorgesehenen Betrages die, Bundes­
republik Deutschland von allen Ansprüchten frei­
steHen wird, di,e von den Sammels,telLen A und B 
nach dem Bundesrückterstattungsgesetz angemel:det 
worden s~nd. 

7. Zu Artikel 14: 

a) Es besteht Einverständnis darüber, daß in 
,den in Artikel 9 erwähnten oder vor­
gesehenen ös~erreichischen Gesetzen und 
R,egelungen eine Anspruchsherechtigung für 
den Fall auszuschließen ist, daß wegen des­
selben Sachverhalts auch ein Anspruch nach 
den in der Bundesrepublik Deuts,chland 
geltenden Wied'ergutmachungsgesetzen be­
gründet ist oder begründ:et werden wird. 

b) Es besteht Einverständnis darüber, daß es 
,der Roepublik Österreich fl'ersteht, eine 
Anspruchsberechttgung ~ach den erwähnten 
oder vorges'ehenen österreichi'sch'en Gesetzen 
und Regelungen auch in den FäHen aus­
zuschließen, ,in denen festsueht oder fest­
gestellt wird, daß wegen des'selben Sach­
verhalt'es Ansprüche auf Grund der in der 
Bundesrepublik Deut'schltand geltenden 

Wiedergutmachungsgesetze von den deut­
s,chen Behörden oder Gerichten zuerkannt 
worden wären, jedoch wegen Versäumung 
der Anmeldefristen nicht mehr geltend 
gemacht werden können. 

8. Zu Artikel 16: 

Die Erklärung zu A'rtikel 7 g~ltentsprechend. 

9. Zu Artikel 19 bis 22: 

a) über di'e Auslegung und Anwendung aer 
Btestimmungen, auf die sich der, Artikel 19 
bezieht, entscheiden ausschließlich die nach 
der Lastenausgreichslgesetzgebung zustän-- ' 
digen deut'schen Finanzbehörden und 
Finanzgerichte, während für die Auslegung 
und Anwendung der Artikel 20 und 21 
ausschließliich ,die öSI\)erreichis,chen Finanz­
behörden una Gerichte zuständig sind. 
Artikel 12 des Zehnten Teiles des Vertra,ges 
zur Roegelung a,U's Kri'eg und Besatzung 
entstandener Fragen in der Fa'ssung des 
Protokolls vom 23. Oktober 1954 über 
die Beendigung des Besatzungsregimes in 
der Bundesrepublik Deutschland findet 
keine Anwendung . 

b) Zur Beseitigung von Zweifeln, die s,ich bei 
.der Auslegung oder Anwendung der Ar­
tikel 19 bis 22 ergeben, sowie zur Be­
seitigung von Härten bei der Erhebung 
der einmaligen: Abgaben vom Vermögen 
oder Vermögenszuwach's werden 'sich d,ie 
ober~tlen Finanzbehörden der beiden Ver­
trags1sltaaten unmittelbar ins Einvernehmen 
s,etzen. 

10. Zu Artikel 23: 

Es besteht übereinstimmung darüber, .daß die 
Frist von drei Jahren im Sinne der Abgahen­
ordnung eitl1ie Auss,chlußfrist ist, für deren Ver­
säumnis kei:ne Nachsicht gewährt werden kann. 

11. Zu Artikel 24: 

Es besteht Einverständnis darüber, daß auch 
die in Artikel 24 Abs. 2 S:lJtz 1 bez,eichneten 
Ansprüche keine zwislchen den Vertrags'staaten 
noch zu regelnden Fragen darstellen. 

12. Zu Artikel 25 Abs. 1: 

Es besteht übereinstimmung darüber, daß das 
vorgesehene Schiedsgericht keiIlle Oberinstanz 
i.iber andere Ins,tanzen nach innerstaatlichem 
Recht darstellen soH. Die's' schließt nicht aus, daß 
eine Entscheidung innerSttaatlicher Instanzen in 
einem Einzelfall zum Anlaß eines Schiedsgerichts­
verfahrens ,genommen werden: kann. 

13. Es besteht Einverständnis darüber, daß bei 
der R,egelung des VermögensfaUes "Kuranstalt 
Hohe Tauern" in Bad Hofga'Ste~n von jedem der 
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Veruagsstaaten das Schiedsger,icht des ver-I GESCHEHEN zu Bonn am siehenundzwan-
mögensvertrages zur Enitsch'ei,dullig darüber zigsten November 1961 in zwei Urschriften. 
angerufen werden kann, ob Artikel 20 des I 
Vermögensvertrages auf den genannten Ver- Für die Republik österreich: 
mögenswer,t unabhängig davon Anwendung 
findet, auf Grund welcher Regelung .der Ver-I 
mög,enswert auf die Republik ö&terreich oder I 
auf einen! ande,ren östcrreichischen Rechtsträger 

Schöner 

Für die Bundesr,epub'lik Deutschland: 

übertragen worden i'st. . Schröder 
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DER BUNDESMINISTER DES AUSWÄRTIGEN 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Bots·chafter! 

Ich beehre mi,ch, zu Teil I des heute unter­
zeichllleten Finanz- und' Au!>glei.chsvertrages auf 
folgendes hinzuweisen: 

In Artikel 3 v·erpflichtet sich di'e Bundes­
republik Deutschland, an d~e Republik öster­
reich einen Betrag von 125 Millionen Deutsche' 
Mark zu zahlen. Wie Ihnen bekannt ist, ist die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland hie­
bei davon ausgegangen, daß in dem durch Ar­
tikel 2 gezogen'en Rahmen für eine befriedigende 
Lösung ein Gesamtbetr~g in einer Größen­
ordnung von' 325 Millionen Deutsche Mark er-
forderlich sein wird. • 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schröder 

Seiner Exzellenz 
dem österreichischen Botschafter 
Herrn DDr. Josef Sc h ö n e r 

DER öSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Bundesminister! 
Ich beehre mich, den Einpfang Ihres Schrei.bens 

vom 27. November 1961 zu bestätigen, das fol­
genden Wortlaut hat: ' 

"In Artikel 3 verpflichtet sich die Bundes­
republik Deutschland, an die Republik öster­
reich einen Betrag von 125 Millionen Deutsche 
Mark zu zahlen. Wie Ihnen bekannt ist, ist 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
hiebei davon ausgegangen, daß in dem durch 
Artikel 2 gezogenen Rahmen für eine be­
friedigende Lösung ein Gesamtbetrag' in einer 
Größenordnung von 325 Millionen Deutsche 
Mark erforderlich sein wird." 
Ich darf hiezu folgendes mitteilen: 
Die österreichische Bundesregierung vermag 

das Ausmaß der erforderlichen finanziellen Auf­
wendungen für die in Artikel 2 vorgesehene 
Regelung noch nicht in vollem Umfange zu 
übersehen. Die Republik österreich wird jedoch 
die genannte Regelung im Geiste dieses Ver­
trages ohne Rücksicht auf die Höhe des tat­
sächlich entstehenden Aufwandes durchführen. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck meine ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schöner 

Seiner Exzellenz 
dem Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard S ehr öde r 

DER öSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Bundesminister! 

Ich beehre mich, das anläßlich der Verhand­
lungen im Zusammenhang mit Artikel 8 des 
Finanz- und Ausgleichsvertrages erzielte Ein­
vernehmen zu bestätigen, wonach die Republik 
österreich dafür Sorge tragen wird, daß § (, Z. 2 
der Vermögensverfall-Amnestie (BGBI. Nr. 155/ 
1956) in der Fassung der Novelle (BGBI. Nr, 45/ 
1958) bezüglich deutscher Staatsangehöriger ent­
fällt. Die Betroffenen und ihre Rechtsnachfolger 
werden das verfallene Vermögen oder die an 
seine Stelle getretenen Verkaufserlöse (Ersatz­
vermögen) in sinngemäßer Anwendung des Ver­
mögensvertrages zurückerhalten. Dies gilt auch 
für Kaufpreis-Zahlungen, die von den Betroffe­
nen oder ihren Angehörigen oder ReCt1.tsnach­
folgern für das verfallene Vermögen entrichtet 
worden sind. 

Ich darf Sie bitten, Ihr diesbezügliches Einver­
ständnis bekanntzugeben. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schöner 

Seiner Exzellenz 
dem Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard Sc h r,ö der 

DER BUNDESMINISTER DES AUSWÄRTIGEN 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Botschafter! 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens 
vom 27. November 1961 zu bestätigen, das fol­
genden Wortlaut hat: 

"Ich beehre mich, das anläßlich der Ver­
handlungen im Zusammenhang mit Artikel 8 
des Finanz- und Ausgleichsvertrages erzielte 
Einvernehmen zu bestätigen, wonach die 
Republik österreich dafür Sorge tragen wird, 
daß § 6 Z. 2 der VermögensverfaU-Am~estie 
(BGBI. Nr. 155/1956) in der Fassung der No­
velle (BGBI. Nr. 45/1958) bezüglich deutscher 
Staatsangehöriger entfällt. Die Betroffenen 
und ihre Rechtsnachfolger werden das ver­
fallene Vermögen oder die an seine Stelle 
getretenen Verkatifserlöse (Ersatzvermögen) 
in sinngemäßer Anwendung des Vermögens­
vertrages zurückerhalten. Dies gilt auch für 
Kaufpreis-Zahlungen, die von den Betroffenen 
oder ihren Angehörigen oder Rechtsnach­
folgern für das verfallene Vermögen entrichtet 
worden sind." 
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Ich darf hiemit das Einverständnis mit dem DER tlSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 
Inhalt Ihres Schreibens erklären. 

Genehmigen Si.e, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schröder 

Seiner Exzellenz 
dem tlsterreichischen Botschafter 
Herrn DDr. Josef Sc h ö n e r 

DER BUNDESMINISTER DES AUSWXRTIGEN 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Botschafter! 

Ich beehre mich, folgendes mitzuteilen: 
In bezug auf Ansprüche nach dem Bundes­

entschädigungsgesetz erklärt sich die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland, auch im Hinblick 
auf die i.n Artikel 10 des heute unterzeichneten 
Finanz- und Ausgleichsvertrages getroffene Ab­
machung, bereit, nachstehende Regelung zu 
treffen: 

1. In einem besonderen Verfahren mit der 
Möglichkeit gerichtlicher Nachprüfung sollen die 
von österreichischen Staatsangehörigen gestellten 
Anträge nach dem Bundesentschädigungsgesetz, 
die von den deutschen Entschädigungsbehörden 
- unter Berücksichtigung der in den Artikeln 21 
und 85 des Vermögensvertrages und Z. 2 b seines 
Schlußprotokolls enthaltenen Einschränkungen -
unter Hinweis auf die Bestimmung des Ar­
tikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag abgewiesen werden, 
nach Maßgabe der· Bestimmungen des Bundes­
entschädigungsgesetzes behandelt werden, ohne 
daß hiebe i Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag An­
wendung finden soll. 

2. Auch sofern derartige Anträge unter Be­
rufung ayf Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
rechtskräftig abgelehnt worden sind, werden sie 
nach Maßgabe der vorstehenden Z. 1 neu be­
handelt werden. 

3. Sind derartige Anträge nicht innerhalb der 
Anmeldefrist des Bundesentschädigungsgesetzes 
gestellt worden, so können sie noch innerhalb 
eines Jahres. nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
zur Behandlung in dem vorerwähnten beson­
deren Verfahren eingebracht werden. 

Idl darf Sie bitten, Ihr diesbezügliches Ein­
verständnis bekanntzugeben. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner ausgezeichnetsten Hoch;:Chtung. 

Schröder 

Seiner Exzellenz 
dem tlsterreichischen Botschafter 
Herrn DDr. Josef S c h ö n e r 

Bonn, den 27. November 1961. . 

Herr Bundesminister! 

Idl beehre mich, den E~pfang Ihres Sdlfcibens 
vom 27. November 1961 zu bestätigen, das fol­
genden Wortlaut hat: 

"In bezug auf Ansprüme nach dem Bundes­
entschädigungsgesetz erklärt sich die Regierung 

. der Bundesrepublik Deutschland, aum im 
Hinblick auf die in Artikel 10 des heute 
unterzeichneten Finanz- und Ausgleimsver­
trages getroffene Abmachung, bereit, nach­
stehende Regelung zu treffen: 

1. In einem besonderen Verfahren mit der 
Möglichkeit gerichtlicher Nachprüfung sollen 
die von österreichischen Staatsangehörigen ge­
stellten Anträge nam dem BUndesentschädi­
gungsgesetz, di.e von den deutschen Entsmädi­
gungsbehörden - unter Berücksichtigung der 
in den Artikeln 21 und 85 des Vermögens­
vertrages und Z. 2 h seines Schlußprotokölls 
enthaltenen Einschränkungen - unter Hin­
weis auf die Bestimmung des Artikds 23 
Abs. 3 Staatsvertrag abgewiesen werden, nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Bundesent­
schädigungsgesetzes behandelt werden, ohne 
daß hiebei Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
Anwendung finden soll. 

2. Aum sofern derartige Anträge unter Be­
rufung auf Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
rechtskräftig abgelehnt worden sind, werden 
sie nach Maßgabe der vorstehenden Z. 1 neu 
behandelt werden. 

3. Sind derartige Anträge nicht innerhalb 
der Anmeldefrist des Bundesentschädigungs­
gesetzes gestellt worden, so können sie noch 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages zur Behandlung in dem vorerwähn­
ten besonderen Verfahren eingebracht wer­
den." 

Ich darf hiemit das Einverständnis mit dem 
Inhalt Ihres Schreibens erklären. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck meiner ausgezeimnetsten Hochachtung. 

Schöner 

Seiner Exzellenz 
dem Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard S ehr öde r 
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DER BUNDESMINISTER DES AUSWÄRTIGEN 

Bann, den 27. November 1961. 

Herr Botschafter! 

Ich beehre mich, zu Teil II des heute unter­
zeichneten Finanz- und Ausgleichsvertrages auf 
folgendes hinzuweisen: 

In Artikel 12 verpflichtet sich die Bundes­
republik Deutschland, an die Republik Oster­
reich einen Betrag von 95 Millionen Deutsche 
Mark zu zahlen. Es besteht hiebei Einverständ­
nis darüber, daß der in Artikel 9 Abs. 1 genannte 
Hilfsfonds um 600 Millionen Schilling aufge­
stockt wird. 

Ich darf Sie bitten, Ihr diesbezügliches Einver­
ständnis bekanntzugeben. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner a,usgezeichnetsten Hochachtung. 

Smröder 

Sei!ler Exzellenz 
dem österreichischen Botschafter 
Herrn DDr. Josef S c h ö n e r 

DER öSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Bundesminister! 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens 
vom 27. November 1961 zu bestätigen, das fol­
genden Wortlaut hat: 

"Ich beehre mich, zu Teil II des heute unter­
zeichneten Finanz- und Ausgleichsvertrages 
auf folgendes hinzuweisen: . 

In Artikel 12 verpflichtet sich die Bundes­
republik Deutschland, an die Republik Oster­
reich einen Betrag VOn 95 Millionen Deutsche 
Mark zu zahlen. Es besteht hiebei Einver­
ständnis darüber, daß der in Artikel 9 Abs. 1 
genannte Hilfsfonds um 600 Millionen Schil­
ling aufgestockt wird." 

Ich darf hiemit das Einverständnis mit dem 
Inhalt Ihres Schreibens erklären. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck mei.ner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schöner 

Seiner Exzellenz 

dem Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard Sc h r öde r 

DER öSTERREICHISCHE BOTSCHAFTER 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Bundesminister!. 

Ich beehre mich, das anläßlich der Verhand­
lungen im Zusammenhang mit den Artikeln 17 
und 18 des Finanz- und Ausgleichsvertrages er­
zielte Einvernehmen über folgendes zu be­
stätigen: 

1. Die Republik österreich ~ird durch eine 
gesetzliche Regelung Vorsorge treffen, daß für 
die Zeit vom 1. Jänner 1961 an 

die in Z. 2 Buchstabe a bezeichneten Leistungs­
ansprüche und Anwartschaften so behandelt 
werden, als wären sie auf Grund von im Gebiet 
der Republik Osterreich zurückgelegten Be­
schäfti.gungszeiten und sonstigen Zeiten oder auf 
Grund von dort eingetretenen Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten) entstanden, und 

die in Z." 2 Buchstabe b 'bezeichneten Be­
schäftigungszeiten und sonstigen Zeiten so be­
handelt werden, als wären sie im Gebiet der 
der Republik Österreich zurückgelegt worden. 

2. Die nach Z. 1 in Betracht kommenden Lei­
stungsansprüche und Anwartschaften beziehungs­
weise Beschäftigungszeiten und sonstigen Zeiten 
umfassen . 

a) Leistungsansprüche und Anwartschaften, 
die unter Teil III des Zweiten Abkommens 
fallen, -auch wenn die ihnen zugrunde 
liegenden Versicherungszeiten nach dem 
30. April 1945, aber vor dem Tage der 
Unterzeichnung dieses Vertrages zurück­
gelegt worden sind oder die ihnen zugrunde 
liegenden Arbeitsunfälle (Berufskrank­
heiten) in diesem Zeitraum eingetreten 
sind; 

b) für den Bereich der Pensions(Renten)ver­
sicherung vor dem 1. Mai 1945 zurück­
gelegte 

aa). Beschäftigungszeiten einschließlich sol­
cher Zeiten, während derer der Be­
treffende wegen seiner Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst versicherungs­
frei war oder der Versicherungspflicht 
nicht unterlag, 

bb) sonstige Z.eiten, 
die nu"r deshalb nicht unter Teil III des 
Zweiten Abkommens fallen, weil es Be­
schäftigungszeiten oder sonstige Zeiten 
sind; 

c) die in Buchstabe b bezeichneten Zeiten, die, 
wei! sie nach dem 30. April 1945, aber vor 
dem Tage der Unterzeichnung dieses Ver­
trages zurückgelegt worden sind, auch dann 
nicht unter Teil III des Zweiten Abkom­
mens fallen würden, wenn dieser für Be­
schäftigungszeiten und. sonstige Zeiten 
gälte. 
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3. Die nach den Z. 1 und 2 zu treffenden 
Regelungen~ollen für Personen gelten, die sich 
am Tage der Unterzeichnung des Zweiten Ab­
komme1!s oder dieses Vertrages nicht nur vor­
übergehend im Gebiet der Republik österreidl 
aufgehalten haben, und an dem für sie in Be­
tracht kommenden Aufenthaltstag entweder 
deutsche Staatsangehörige gewesen sind oder als 
Volksdeutsche anzusehen waren; sie sollen nicht 
für Personen gelten, d;.e nach dem 8. Mai 1945 
ihren Wohnsitz in einem der in Teil III des 
Zweiten Abkommens genannten Staaten begrün­
det haben. 

Ich darf Sie bitten, Ihr diesbezüglid1i~s Einver-
ständnis bekanntzugeben. ~ 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Schöner 

Seiner Exzellenz 

dem Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepuhlik Deutschland 
Herrn Dr. Gerhard S ehr öde r 

DER BUNDESMINISTER DES AUSWKRTIGEN 

Bonn, den 27. November 1961. 

Herr Botschafter! 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens 
vom 27. November 1961 zu bestätigen, das fol­
genden \Vordaut hat: 

"Ich beehre mich, das anläßlich der Verhand­
lungen im Zusammenhang mit den Artikeln 17 
und 18 des Finanz- und Ausgleicl1svertrages 
erzielte Einvernehmen über folgendes zu be­
stätigen: 

1. Die Republik Österreich wird durch eine 
gesetzlicl1e Regelung Vorsorge treffen, daß für 
die Zeit vom 1. Jänner 1961 an 

die in Z. 2 Buchstabe a bezeicl1neten Lei­
stungsansprüche und Anwartschaften so be­
handelt werden, als wären sie auf Grund von 
im Gebiet der Republik Österreich zurück­
gelegten Beschäftigungszeiten und sonstigen 
Zeiten oder auf Grund von dort .eingetretenen 
Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) ent­
standen, und 

die in Z. 2 Buchstabe b bezeicl1neten Be­
sChäftigungszeiten und sonstigen Zeiten so 
behandelt werden, als wären sie im Gebiet der 
Republik Österreicl1 zurückgelegt worden. 

2. Die nadl Z. 1 in Betracl1t kommenden 
Leistungsansprücl1e und Anwartschaften be­
ziehungsweise Beschäftigungszeiten und sonsti­
gen Zeiten umfassen 

17 

a) Leistungsansprücl1e und Anwartscl1aften, 
die unter Teil III des Zweiten Abkom­
mens fallen, auch wenn die ihnen zu­
grunde liegenden Versicl1erungszeiten 
nacl1 dem 30. April 1945, aber vor dem 
Tage der Unterzeichnung dieses Ver­
trages zurückgelegt worden sind oder 
die ihnen zugrunde liegenden Arbeits­
unfälle (Berufskrankheiten) in diesem 
Zeitpunkt eingetreten sind; 

b) für den Bereich der Pensions(Renten)­
versicherung vor dem 1. Mai 1945 zu­
rückgelegte 
aa) Bescl1äftigungszeiten einscl1ließlich 

solcl1er Zeiten, während derer der 
Betreffende wegen seiher Bescl1äfti­
gung im öffentlicl1en Dienst ver­
sicl1erungsfrei war oder der Ver­
sicl1erungspflicl1t nicl1t unterlag, 

bb) sonstige Zeiten, 
die nur deshalb nicht unter Teil III des 
Zweiten Abkommens fallen, weil es Be­
scl1äftigungszeiten oder sonstige Zeiten 
sind; 

c) die in Buchstabe b bezeicl1neten Zeiten, 
die, weil sie nacl1 dem 30. April 1945, 
aber vor de,m Tage der Unterzeichnung 
dieses Vertrages zurückgelegt worden 
sind, auch dann nicht unter Teil III des 
Zweiten Abkommens faHen würden, 
wenn dieser für Beschäftigungszeiten 
und sonstige Zeiten gälte. 

3. Die nach den Z. 1 und 2 zu treffenden 
Regelungen sollen für Personen gelten, die 
sich am Tage der Unterzeicl1nung des Zweiten 
Abkommens oder dieses Vertrages nicht nur 
vorübergehend im Gebiet der Republik öster­
reich aufgehalten haben und an dem für sie 
in Betracl1t kommenden Aufenthaltstag ent­
weder deutsche Staatsangehörige gewesen sind 
oder als Volksdeutscl1e anzusehen waren; sie 
sollen nicht für Personen gelten, die nacl1 dem 
8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in einem der in 
Teil III des Zweiten Abkommens genannten 
Staaten begründet haben." 

Icl1 darf hiemit das Einverständnis mit dem 
Inhalt ihres Schreibens erklären. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. 

Scl1röder 

Seiner Exzellenz 
dem tlsterreichischen Botsmafter 
Herrn DDr. Josef Sc h ö n e r 
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Erläuternde Bemerkungen 

A. ALLGEMEINER TEIL. 

Am 11. Juni 1958 faßte der Nationalrat an­
läßlich der Genehmigung des Vertrages zwi­
schen der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland zur Regelung vermögens­
rechtlicher Beziehungen vom 15. Juni 1957 
(Vermögensvertrag) folgende Entschlüißung: 

"Anläßlich der Zu~timmung zum Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Regelung 
vermögensrechtlicher Beziehungen gibt der 
Nationalrat der bestimmten Erwartung Aus­
druck, daß auch die in diesem Vertrag nicht 
behandelten noch offenen Ansprüche öster­
reichischer Staatsbürger, wie insbesondere 
Wiedergutmachungsansprüche verfolgter Per­
sonen, Ansprüche von U msiedlern und Heimat­
vertriebenen und Ansprüche in Zusammen­
hang mit der deutschen Kriegsfolgellgesetz­
gebung, rasch einer positiven Erledigung zu­
geführt werden. 

Der Nationalrat fordert daher die Bundes­
regierung auf, sich mit Nachdruck dafür 
einzusetzen, daß die im Rahmen der öster­
reichisch-deutschen Gemischten Kommission 
seit langem in Aussicht genommenen weiteren 
Verhandlungen über diese Ansprüche sobald 
als möglich aufgenommen und zu einem be­
friedigenden Abschluß gebracht werden." 

Diesbezügliche Verhandlungen hatten schon 
vor der Unterzeichnung des österreichisch­
deutschen Vermögensvertrages stattgefunden 
und wurden nach dessel't Inkrafttreten fort­
gesetzt. 

Die erste, bis etwa Ende 1959 dauernde 
Verhandlungsphase brachte keine Erfolge. Es 
stellte sich heraus, daß die generelle Ein­
beziehung der in Östt;lrreich lebenden Ver­
triebenen und Um siedler in die deutsche 
Lastenausgleichsgesetzge bung und die Be­
friedigung der Ansprüche politisch Verfolgter 
aus Österreich im Rahmen der deutschen 
Wiedergutmachungsgesetze undurchsetz bar 
war. 

Auf Grund dieses Verhandlungsergebnisses 
entschloß sich die österreichische Bundes-

regierung zum Jahreswechsel 1959/60, obwohl 
sie hiezu keine Rechtsverpflichtung traf, zu 
einer im Rahmen der finanziellen und wirt­
schaftlichen Gegebenheiten möglichen Ent­
schädigungsaktion für Vertriebene und Um­
siedler sowie die Opfer politischer Verfolgung, 
zu deren Aufwand von der Bundesrepublik 
Deutschland ein gleich hoher Betrau , wie er 
von Österreich zur Verfügung zu stellen war, 
geleistet werden sollte. 

Im Auftrage der österreichischen Bundes­
regierung trug der Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten anläßlich seines 
Staatsbesuches in Bonn im Februar 1960 den 
Wunsch der österreichischen Regierung vor, 
die zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland offenen Fra­
gen, insbesondere hinsichtlich der Vertrie­
benen und Umsiedler sowie der politisch 
Verfolgten durch eine gemeinsame finanzielle 
Anstrengung zu regeln. 

Die im Frühjahr 1960 auf dieser Basis be­
gonnene zweite Verhandlungsphase führte 
schließlich zur Erstellung des am 12. und 
13. Juni 1961 in Bad Kreuznaeh in seinen 
Grundzügen zwischen dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten und dem 
Bundesminister für Finanzen auf österreichi­
scher Seite, dem Bundesminister des, Aus- . 
wärtigen und dem Staatssekretär der Finanzen 
auf deutscher Seite, vereinbarten österreichisch­
deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrag, der 
in der Folge am 27. November 1961 in Bonn 
unterzeichnet wurde. 

Die Voraussetzungen für die Entstehung 
des Vertrages ergeben sich im wesentlichen 
aus historischen Gegebenheiten. 

Die im Gefolge des zweiten Weltkrieges 
ausgelösten Bevölkerungsbewegungen brach­
~en eine. große Zahl von Flüchtlingen nach 
Österreich. Während die Mehrzahl der nicht­
deutschsprachigen Flüchtlinge in ihre Her­
kunftsländer zurückkehren oder auswandern 
konnte, standen den meisten der deutsch­
sprachigen Flüchtlinge - den Vertriebenen 
und Umsiedlern - nur die Möglichkeit einer 
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Niederlassung in den von den Alliierten stellung deutscher Staatsangehöriger im Kriegs­
Mächten besetzten Gebieten Deutschlands oder und Verfolgungssachschädengesetz und Be­
der Aufcnthaltsnahme in Österreich offen. satzungsschädengesetz. ' 

Die in Österreich verbliebenen Vertriebenen Teil II enthält eine Aufzählung' der öster­
und Umsiedler kamen jedoch durch gewisse reichischen gesetzlichen Regelungen für Ver­
Ausschlußbestimmungen des deutschen Lasten- folgte (12. Opferfürsorgegesetz-Novelle, "Hilfs­
ausgleichsgesetzes (Stichtag mid Wohnsitz) fonds" und "Abgeltungsfonds"), zu deren 
nicht in den Genuß der dort vorgesehenen Aufwand die Bundesrepublik Deutl'lchland 
Leistungen. einen Beitrag von 95 Millionen Deutsche Mark 

Dieser durch Urteile der Höchstgel'ichte leistet. Weiters findet die Bundesrepublik 
der Bundesrepublik Deutschland erhärtete Deutschland gewisse· Rückerstattungsan­
Ausschluß und die Undurchsetzbarkeit der sprüche der Sammelstellen A und B pauschal 
Einbeziehung der in Österreich lebenden Ver- mit 6. Millionen Deutsche Mark ab. Weitere 
triebenen und Umsiedler in' den deutschen Bestimmungen betreffen die Gleichstellung 
Lastenausgleich veranlaßte die österreichische deutscher Staatsangehöriger bei der Anwen­
Bundesregierung aus sozialen Erwägungen zur dung des Opferfürsorgegesetzes und die Gleich­
Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen zu- skllung österreichischer Staatsbürger bei An­
gunsten dieses Personenkreises. sprüchen nach dem deutschen Bundesrück-

Im Interesse einer gleichmäßigen Behand- erstattungsgesetz. 
lung dieser Personengruppe mit anderen er-' Teil III bringt die Bereinigung aller zwischen 
halten nunmehr V ertrie bene und U msiedler den bei den Vertragsstaaten noch offenen Fra­
genau dieselben Leistungen für ihre außer- gen aus dem sozialen Bereich. Die Bundes­
halb Österreichs erlittenen Vermögensverluste, ~~publik Deutschland zahlt an die Republik 
die im Rahmen des Kriegs- und Verfolgungs- Osterreich einen ,Betrag von 95 Millionen 
sachschädengesetzes für im Inland entstan- Deutsche Mark, hauptsächlich als. Spitzen­
dene Vermögensschäden bereits erbracht wur- ausgleich für von der Republik Österreich 
den.. bereits erbrachte Leistungen auf Grund des 

Die bereits bestehende österreichische Ge- 2. Abkommens zwischen der Republik Öster­
setzgebung zugunsten politisch Verfolgter ließ reich und der Bundesrepublik Deutschland 
in Anbetracht der weltweiten Auswirkung über Sozialversicherung vom 11. Juli 1953, 
der zahlreichen und verschiedenartigsten Ver- für Rentenvorschüsse an Südtiroler und Kanal­
folgungshandlungen notwendigerweise noch taler Umsiedler sowie zum Ausgleich der Auf­
eine Reihe von Härten zu. Um eine ab- wendungen für Heilbehandlung im Rahmen 
schließende Regelung herMizuführen, galt es der Kriegsopferversorgung. Mittels dieses 
unter Abgehen vom Territorialitätsprinzip Pauschalbetrages sollen teilweise auch jene 
auch eine Reihe bisher noch nicht berück- Mehraufwendungen bedeckt werden, die der 
sichtigter Härtefälle zu erfassen und im Republik Österreich durch die im Brief­
übrigen bereits vorgesehene Leistungen durch wechsel Va dieses Vertrages' übernommenen 
eine gemeinsame finanzielle Anstrengung zu Verpflichtungen entstehen. Im Hinblick auf 
erhöhen. die Tatsache, daß sich der in diesem Noten-

Der Vertrag besteht aus 27 Artikeln und wechsel erfaßte begünstigte Personenkreis über­
wiegend aus Vertriebenen und Umsiedlern 

gliedert sich in 6 Teile, ein Schlußprotokoll, . zusammensetzt, verdient festgehalten zu wer-
2 Anlagen und 5 Notenwechsel. den, daß der in Teil III zur Verfügung ge-

Teil I enthält in Verbindung mit Anlage 1 stellte Pauschbetrag zum Großteil wiederum 
Bestimmungen über den Personenkreis und dieser Personengruppe in Form einer ange­
Umfang der Entschädigungsaktion für Ver- messenen Altersversorgung zugu~ekommt. 
triebene und Umsiedler, zu deren finanziellem 
Aufwand die Bundesrepublik Deutschland Teil IV regelt noch offene Steuer- und 

, einen Beitrag von 125 Millionen Deutsche Mark Abgabenfragen. Österreichische Staatsbürger 
leistet. Ferner gewährt die Bundesrepublik werden in Gleichstellung mit den Staats­
Deutschland ein Darlehen von 13 Millionen angehörigen der Vereinten Nationen in der 
Deutsche Mark zur Räumu~g von in Öster- Bundesrepublik Deutschland für die Dauer 
reich befindlichen \Vohnlagern von deutschen von sechs Jahren von der Entrichtung der 
Staatsangehörigen. Die Darlehensbedingungen deutschen Lastenausgleichsabgabe befreit. Von 
werden in der Anlage 2 näher ausgeführt. deutschen Staatsangehörigen wird die ein­
Weitere Bestimmungen betreffen die Ge- malige österreichische Vermögensabgabe in 
währung gegenseitiger Amtshilfe, die Gleich- Österreich nicht eingehoben, soweit sie nicht 
stellung der die Stichtagsvoraussetzungen er- bereits entrichtet wurde. 
füllenden österreichischen Staatsbürger im Teil V enthält neben der Einrichtung eines 
deutschen Lastenausgleich und die Gleich- Schiedsgerichtes insbesondere die Abschluß-
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klausel des Artikels 24, die sich im Hinblick 
auf den globalen Oharakter der Regelung als 
erforderlich erwies. 

Sämtliche aus der Zeit vom 13. März 1938 
bis 8. Mai 1945 stammenden finanziellen oder 
vermögensrechtlichen Fragen z w i sc he n 
Österreich und der Bundcsrepublik 
Deutschland sind mit diesem Vertrag end­
gültig geregelt. (Zwischenstaatlicher An­
spruchsverzicht. ) 

Individuelle Ansprüche von Staatsange­
hörigen beider Vertragsteile aus der erwähnten 
Zeit bleiben hievon unberührt. (Kein Ver­
zicht auf Individualansprüche.) Keiner 
der beiden Staaten wird jedoch derartige An­
sprüche diplomatisch oder anderw;eitig unter­
stützen (Interventionsverzicht). Den 
Staatsangehörigen beider Länder bleibt da­
mit die Möglichkeit unbenommen, Ansprüche 
vor den Gerichten beider Staaten, vor aus­
ländischen oder internationalen Gerichten im 
Klagewege durchzusetzen und bei inter­
nationalen Foren aller Art Petitionen, Re­
solutionen, Memoranden usw. einzubringen. 

Dieser Interventionsverzicht gilt jedoch nicht 
für Ansprüche aus den nach dem 8. Mai 1945 
in Kraft getretenen deutschen oder öster­
reichisehen Gesetzen oder Verträgen zwischen 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch­
land. Ein Interventionsverzicht zieht weder 
nach der österreichischen Rechtsordnung noch 
nach der ständigen Judikatur der Höchst­
gerichte - auch außerhalb Österreichs -
eine Entschädigung des betreffenden Staates 
gegenüber seinen Staatsangehörigen nach sich, 
da kein Rechtsanspruch auf Ausübung des 
diplomatischen Schutzrechtes besteht. . 

Teil VI enthält die üblichen Bestimmungen 
über Geltungsbereich und Inkrafttreten des 
Vertrages. 

Anlage I enthält nähere Bestimmungen 
über den Personenkreis sowie Art und Umfang 
der von Österreich zu erlassenden gesetzlichen 
Regelung zugunsten Vertriebener und Um­
siedler. Die Bestimmungen der Anlage I 
haben bereits ins Anmeldegesetz BGBL Nr. 12/ 
1962 Eingang gefunden. 

und II, nähere Erläuterungen bezüglich der 
Einbeziehung deutscher Staatsangehöriger in 
das Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz 
und Besatzungsschädengesetz sowie ihre 
Gleichstellung im Opferfürsorgegesetz, Siche­
rungen gegen Doppelbezug von Entschädi­
gungs- und Wiedergutmachungsleistungen 
durch allfällige Überschneidungen der beider. 
staatlichen einschlägigen Gesetzesmaterie, Ver­
fahrensvorschriften zur Durchführung der Ab­
sprachen über Steuer- und Abgabenfragen 
sowie andere Klarstellungen. 

Notenwechsel I enthält Absprachen über 
den voraussichtlichen Aufwand der Regelung 
für Vertriebene und Umsiedler. 

Notenwechsel n enthält die Zusage der 
österreichischen Bundesregierung, das Gesetz 
über die Vermögensverfalls-Amnestie zugun­
sten deutscher Staatsangehöriger zu novlJlieren. 

Notenwechsel In betrifft eine positive Re­
gelung für Ansprüche österreichischer Staats­
bürger nach dem deutschen Bundesentschädi­
gungsgesetz, die bisher von den deutschen 
Stellen unter Berufung auf den Forderungs­
verzicht des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
abgewiesen wurden. 

Notenwechsel IV bestimmt, daß der "Hilfs­
fonds" um 600 Millionen Schilling aufzu­
stocken ist. 

Notenwechsel V regelt eine Reihe von 
sozialversicherungsrechtlichen Tat beständen, 
die zum Großteil bereits in das Auslands­
renten-Übernahmegesetz aufgenommen wurden. 

Der gesetzesändernde Oharakter des vor­
liegenden Vertrages gemäß Artikel 50 Bundes­
Verfassungsgesetz ergibt sich insbesonder~ aus 
den Bestimmungen der Artikel 6, 7, 16, 18, 
20 bis 23. 

Um die finanziellen Leistungen des Vertrags­
partners an die Republik Österreich zu er­
möglichen, bedarf es im österreichischen Be­
reich noch vor dem Inkrafttreten des Vertrages 
der Beschlußfassung einer Reihe von Gesetzen 
auf Grund der Bestimmungen der Artikel 2, 
8 Abs. 2, 10, 11 und der Notenwechsel II, 
IV und V. 

Anlage 2 enthält nähere Bestimmungen Auch auf deutscher Seite ergibt sich die 
über Zweck und Bedingungen der deutschen Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen im 
Darlehensgewährung zugunsten des öster- Hinblick auf die Bestimmungen der Artikel 8 
reichischen Lagerräumungsprogramms. Abs. 1 und 15 sowie des Notenwechsels nI. 

Das Schlußprotokoll enthält Absprachen _ Der vorliegendc:J österreicbisch-deutsche Fi­
über die Nichtanrechnung von Fürsorgeleistun- nanz- und Ausgleichsvertrag vom 27. Novem­
gen auf Entschädigungszahlungen auf Grund ber 1961, auf Grund dessen die Bundesrepublik 
des Teiles I, die Zusage der deutschen Bundes- Deutschland eine Gesamtleifjtung von 321 Mil­
regierung bezüglich der Gleichstellung öster- lionen Deutsche Mark als Beitrag zum Auf­
reichischer Staatsbürger in einem noch zu wand für österreichische gesetzliche Regelun­
erlassenden Rcparationsschädengesetz, Regeln gen zugunsten der Vertriebenen und Uinsiedler, 
für Budgetierung und statistische Erfassung der politisch Verfolgten und zur Regelung 
des Aufwandes für die Gesetze nach Teil I finanzieller Fragen aus dem sozialen Bereich 

J 
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erbringt,' stellt zusammen mit dem öster-l gesetzlichen Regelung ertfaßt werden soll, in 
reichisch-deutschen Vermögensvertrag vom' der Anlage 1 und nicht in einem der Vertrags-
15. Juni 1957 eine endgültige und abschließende artikel selbst definiert. 
Regelung sämtlicher aus der Zeit vom 13. März Artikel 2 Abs. 1 sieht vor, daß Österreich 
1938 bis 8. Mai 1945 oder deren Folgen her- nach Maßgabe einer Erweiterung des Kriegs­
rührenden Verm~ge~s- un~ Finanzfragen zwi- und Verfolgungssachschädengesetzes (KVSG.) 
sehen der RepublIk ÖsterreICh und der Bundes- vom 25. Juni 1958, BGBL Nr. 127, in seiner 
republik Deutschland dar. jeweils geltenden Fassung den in der Anlage 1 ' 

Der für die Republik Österreich aus dem näher bezeichneten Personen dieselben Lei­
Vertrag entstehende Aufwand für die Teile I stungen gewährt, die den Leistungen ent­
und II kann mit rund 2 Milliarden Schilling sprechen, welche den vom KVSG. derzeit 
geschätzt 'werden. , Die finanzielle Bedeckung berücksichtigten Personen gewährt werden. 
erfolgt bezüglich Teil I aus Kapitel 26 Titel 4 Diese Bestimmung bedeutet, daß auch künftige 
§ 1, bezüglich dos Teiles II aus Kapitel 26 Novellierungen des KVSG. sich auf die in 
Titel 4 § 2 (Hilfsfonds und Abgeltungsfonds) diesem Vertrage getroffene Regelung aus­
und Kapitel 15 Titel 6 § 2 (12. Opferfürsorge- wirken würden. 
g~setz-Novell.e) des Bundesvoranschlages. !ler Österreich wird daher durch eine gesetz­
sICh aus TeIl };II des Vertrages auf Selten liehe Maßnahme Vorsorge zu treffen haben, 
der Republik Osterreich ergebende Aufwand daß Vertriebene und Umsiedler im Sinne 
kann -. insbesondere bezüglich des Auslands- dieses Vertrages für ihre im Zusammenhang 
ren~en-Übernahmegesetzes -nicht annähernd mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges 
bezIffert werden. eingetretenen Verluste die gleichen Leistungen 

B. BESONDERER TEIi,. 

Teil I. 
Zu Artikel 1: 

In G diesem Artikel verpflichtet sich die 
Bundesrepublik Deutschland, sich im Rahmen 
des Vertrages an den finanziellen Aufwendun­
gen zugunsten von Personen deutscher Volks­
zugehörigkeit zu beteiligen, die der Republik 
Österreich aus der in Artikel 2 Abs. 1 näher 
bezeichneten gesetzlichen Regelung für Ver­
triebene und Um siedler hinsichtlich ihrer im 
Zusammenhang mit den Ereignissen ,des zwei­
ten Weltkrieges oder· dessen Folgen' einge­
tretenen Vermögensverluste entstehen. 

Das Ausmaß der finanziellen Beitragsleistung 
der Bundesrepublik Deutschland ist in Artikel 3 
festgelegt. Die erwähnte österreichische ge­
setzliche Regelung zugunsten des in Artikel 1 
genannten Personenkreises wird in Artikel 2 
näher umschrieben. ' 

Die Beitragsleistung der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgt zugunsten von Vertriebe­
nen und Umsiedlern deutscher Volkszugehörig: 
keit hinsichtlich der im Zusammenhang mit 
den Ereignissen des zweiten Weltkrieges oder 
dessen Folgen eingetretenen Vermögensver-
fu~. . 

Schon aus Artikel 1 ergibt sich, daß die 
Kosten der gesetzlichen Regelung für den 
erwähnten Personenkreis von der Republik 
Österreich zu tragen sind und die Bundes­
republik Deutschland an diesen Kosten durch 
eine finanzielle Beteiligung mitträgt. 

Zu Artikel 2 Abs. 1: 

Aus vertmgstechnischen Gründen wurde 
der Personenkreis, der von der österreichischen 

erhalten, wie sie nach dem KVSG. derzeit 
zu leisten sind. Das KVSG. in der derzeit 
geltenden Fassung sieht die Gewährung einer 
Entschädigung für Hausrat und für zur 
Bernfsausübung erforderliche Gegenstände, 
sowie Leistungen im Rahmen 'der Härte­
regelung vor. 

Die österreichische gesetzliche Regelung muß 
daher materiell lediglich eine Erweiterung 
des KVSG. auf die in der Anlage 1 erwähI~ten 
Personen hinsichtlich ihrer Vertreibungs- und 
Umsiedlerschäden darstellen, wobei es Öster­
reich überlassen bleibt, ob diese Erweiterung 
durch eine Novelle des KVSG. oder durch ein 
eigenes Gesetz erfolgt. 

Abs.2: 

In Hinblick auf den vielfach gegebenen 
Beweisnotstand der Vertriebenen und Um­
siedler ist vorgesehen, daß sowohl bei der 
Erlassung der gesetzlichen Maßnahmen als 
auch bei deren Handhabung die besonderen 
Verhältnisse der Vertriebenen und Umsiedler 
so berücksichtigt werden, daß eine Schlechter­
steIlung dieses Personenkreises gegellüber den 
nach dem KVSG. berechtigten Personen ver­
mieden wird. 

Zu Artikel 3 Abs. 1: 

Die finanzielle Beteiligung der Bundes­
republik Deutschland an den Aufwendungen 
Österreichs, die sich aus der Verpflichtung 
nach Artikel 2 erge,ben, beträgt 125 l\'lillionen 
Deutsche Mark. Dieser Betrag ist in vier 
gleichen Jahresraten zu entrichten. Die erste 
Rate wird sechs Monate nach Inkrafttreten 
.des Vertrages fällig. Die Höhe der erforder­
lichen Aufwendungen der Republik Österreich 
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kann nur geschätzt werden, da die Zahl der 
Anspruchsberechtigten nicht genau ermittelt 
werden kann und auch über den Umfang der 
zu entschädigenden Vermögensverluste keine 
exakten Unterlagen vorliegen. Unabhängig 
von der tatsächlichen Höhe der Kosten ist 
jedoch die Republik Österreich verpflichtet, 
den sich ergebenden Aufwand zu tragen, 
während die deutsche Beitragsleistung in der 
Zahlung des erwähnten festen Betrages von 
125 Millionen Deutsche Mark besteht. (Im 
übrigen wird auf die Erläuterungen zum 
Notenwechsel I verwiesen.) 

Abs.2: 

Die Republik Österreich verpflichtet sich 
hier, das in Artikel 2 Abs. 1 vorgesehene 
Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem 
Inkrafttreten durchzuführen. Nach den Er­
fahrungen, die mit der Durchführung des 
KVSG. gemacht wurden, erscheint der Zeit­
raum durchaus ausreichend, zumal ja das 
Anmeldegesetz, BGBI. Nr. 12 vom 14. Dezem­
ber 1961, das der Vorbereitung der Durch­
führung des Vertrages dient, bereits am 
l. April 1962 in Kraft tritt. 

Zu Artikel 4: 

Das Bundesministerium für Inneres führt 
zur Räumung der vom Bund verwalteten 
Flüchtlingslager ein Wohnbauprogramm durch. 
Mit finanzieller Unterstützung des Auslandes 
werden 1800 Wohnungen für ehemalige Flücht. 
linge mit österreichischer Staatsbürgerschaft 
und 400 Wohnungen für Mandatsflüchtlinge 
gebaut. Durch die Bestimmungen des Artikels 4 
dieses Vertrages wird es nunmehr möglich, 
diese Maßnahmen zur Räumung der Baracken· 

. lager auf die Lagerinsassen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit zu erweitern. 

Zu diesem Zweck gewähr:t die Bundesrepu. 
blik Deutschland der Republik Österreich ein 
zinsenfreies Darlehen in der Höhe von 13 Mil­
lionen Deutsche Mark. Dieser Betrag entspricht 
zwei Drittel der durchschnittlichen Baukosten, 
Nach dem derzeitigen Stand der Baukosten 
können rund 900 Wohneinheiten gefördert 
werden. 

Das Nähere über die Darlehensbedingungen 
und die Durchführung des Lagerräumungs. 
programmes hinsichtlich Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit bestimmt sich nach der 
Anlage 2. 

Zu Artikel 5: 

In diesem Artikel erklärt sich die B'-llldes­
republik Deutschland bereit, in'Verhandlungen 
mit der Republik Österreich einzutreten, falls 
diese in einem späteren Zeitpunkt Leistungen 

an Vertriebene und Umsiedler für nach dem 
KVSG. nicht zu entschädigende Vermögens. 
verluste vorsehen sollte. Das Ziel solcher Ver· 
handlungen wäre die Vereinbarung einer an­
gemessenen Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland an dem dadurch entstehenden 
Aufwand. 

Zu Artikel 6, Abs. 1: 

Nach dem derzeit in Österreich geltenden 
Fürsorgerecht hat die Fürsorge die Aufgabe, 
einem Hilfsbedürftigen den notwendigen Le· 
bensbedarf zu gewähren, wenn er diesen für 
sich und seine unterhaltsberechtigten Angehöri. 
gen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln beschaffen kann und ihn 
auch nicht von anderer Seite erhält. Die 
öffentliche Fürsorge hat demnach nur dann 
einzugreifen, wenn keine sonstigen Hilfs­
möglichkeiten gegeben sind (G run d s atz der 
Subsidiarität der öffentlichen Für­
sorge). 

Artikel 6 Abs. 1 dieses Vertrages, wonach 
die gezahlten Beträge bei Gewährung öffent· 
licher Fürsorge außer Ansatz bleiben müssen, 
stellt demnach eine Durchbrechung des Sub· 
sidiaritätsprinzips dar und hat diesbezüglich 
eine Änderung des geltenden FÜl'sorgerechtes 
zur Folge. Von österreichischer Seite wurden 
bei den Verhandlungen gegen die Aufnahme 
einer derartigen Bestimmung in den .vertrags­
te,xt wiederholt Einwendungen erhoben. Vom 
deutschen Verhandlungspartner wurde jedoch 
die Aufnahme dieser Bestimmung in den 
Vertragstext zu einer Bedingung für das Zu· 
standekommen des Vertrages gemacht. Die 
österreichische Seite war daher genötigt, dieEe 
Vertragsbestimmung anzunehmen, obwohl diese 
in den der Landesgesetzgebung zustehenden 
Rechtsbereich eingreift. 

Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist 
infolge des Fehlens eines Fürsorgegrundsatz­
gesetzes das Fürsorgerecht durch Landes­
gesetze geregelt. Infolge der oben angeführten 
Durchbrechung des Subsidiaritätsgrundsatzes 
erfahren daher bei Inkrafttreten des Staats­
vertrages die einschlägigen FÜl'sorgevorschrif­
ten der Länder, soweit Leistungen auf Grund 
des Vertrages in Betracht kommen, meri­
torisch eine Änderung. Die Rechtsgrundlage 
hiefür ist in Artikel 10, Abs. 1 Z. 2 im Zusam­
menhang mit Artikel 16 Abs. 2 Bundes­
Verfassungsgesetz gegeben, wonach der Bund 
in einem Staatsvertrag auch Regelungen treffen 
kann, die an sich den Ländern zustünden. 

Im übrigen darf darauf hingewiesen werden, 
daß schon jetzt auch in einigen österreichischen 
Gesetzen (Allgemeines Sozialversicherungsge­
setz, Handelskammer-Altersunterstützungsge­
setz u. a.) das Subsidiaritätsprinzip in der 
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öffentlichen Fürsorge durch die Nichtanrechen­
barkeit gewisser Einkünfte des Hilfsbedürftigen 
durchbrochen ist. 

Abs.2: 

23 

Verfassungsordnungen eine Bestimmung des 
Inhaltes aufgenommen haben, wonach die 
allgemein anerkannten Regeln des Völker­
rechtes Bestandteil des Bundesrechtes sind, 
keiner partikulären völkerrechtlichen Regelung 
zur Erreichung dieses Zweckes. 

Dies gilt im besonderen für Österreich und 
die Bundesrepublik Deutschland, die in ihren 
Verfassungsordnungen (Österreich im Artikel 9 
Bundes-Verfassungsgesetz und die Bundesrepu­
blik Deutschland in Artikel 25 des Bonner 

Zu diesem Absatz gilt das zu Aba. 1 Gesagte 
mit den untenstehenden Ergänzungen. Auch 
hier sollen im besonderen die zugunsten von 
Angehörigen der Bundesrepublik Deutschland 
vorgesehenen Beihilfen in Österreich bei Ge­
währung öffentlicher Fürsorge außer Ansatz 
bleiben. Diese Beihilfen sollen für Einzel- Grundgesetzes) eine einschlägige Norm ver-

ankert haben. personen 30 Deutsche Mark monatlich nicht 
übersteigen. Mangels einer solchen allgemein anerkannten 

Regel des Völkerrechtes kann Rechts· und 
Amtshilfe zwischen den Staaten nur auf Grund 
partikulären Völkerrechtes, d. h. auf Grund 
bilateraler Vereinbarungen, oder multilateraler 
diesbezüglicher allgemeiner Rechts- und Amts- ' 
hilfeabkommen gewährt werden. 

Zwischen Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehen Vereinbarungen darüber, 
daß zwischen den beiden Staaten allgemein, 
d. h. auf allen Rechtsgebieten, Amtshilfe 
gewährt wird, derzeit nicht. Es besteht eine 
solche Verpflichtung allerdings dort, wo in 
besonderen Übereinkommen, die ein einzelnes 
Verwaltungsge biet regeln, derartiges festgelegt 
ist. 

Wie im Wege einer Anfrage bei den öster­
reichischen Fürsorgeträgern im Zuge der, Ver­
tragsverhandlungen festgestellt werden konnte, 
werden auch jetzt schon in Einzelfällen von 
deutschen Stellen an in Österreich lebende 
hilfsbedürftige Staatsangehörige der Bundes­
republik Deutschland zusätzlich zu den öster­
reichischen Fürsorgeleistungen Unterstützun­
gen, wie sie nach Abs. 2 vorgesehen sind, an­
gewiesen, ohne daß diese auf die von Öster­
reich gewährten Fürsorgeleistungen angerech­
net werden. Die Fürsorgeträger haben sich 
auf diesbezügliche Anfrage sogar bereit erklärt, 
noch vor Inkrafttreten des gegenständlichen 
Vertrages von deutscher Seite im Rahmen des 
Artikels 6 Abs. 2 angebotene Vorschuß- Soll aufVerwaltungsgebieten, die im Rahmen 
leistungen nieht in Anrechnung zu bringen. des vorliegenden Finanz- und Ausgleichs-

Ab hl' ß d' t d . b'd Ab ··t d' vertrages zwischen den beiden Vertragsstaaten 
sc lC en IS zu er In Cl en sa zen es lt' d d b t '1' t B 
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Abs.3: 

In diesem Absatz wird festgehalten, daß 
Entschädigungsansprüche durch Rechtsge~ 
schäfte unter Lebenden nicht übertragen und 
auch nicht gepfändet werden können, 

Zu Artikel 7: 

Eine allgemein anerkannte Regel des Völker­
rechtes, derzufolge die Staaten untereinander 
zu wechselseitiger Rechts- und Amtshilfe ver­
pflichtet sind, hat sich bisher nicht heraus­
gebildet und ist deshalb nicht erweislich. 
Würde eine solche. Regel bestehen, so bedürfte 
es für jene Staaten, die in ihren nationalen 

-) 

zu suchen, daß hinsichtlich der in den Teilen IU 
und IV getroffenen Regelungen ein besonderes 
Bedürfnis hiefür nicht feststellbar war. 

Die im Artikel 7 und demgemäß im Artikel 16 
des Vertrages getroffene Regelung ist so ge­
halten, daß sie den gegenbeteiligten Staaten 
nicht das Recht einräumt, auf dem Gebiete 
des anderen Staates Hoheitsakte zu setzen 
und damit die Souveränität des territorialen, 
Sta'ates einzuschränken. Der Grund dafür, 
eine solche Regelung nicht zu treffen, ist darin 
zu suchen, daß beide Vertragsstaaten bestrebt 
sind, Souveränitätsbeschränkungen durch den 
vorliegenden Vertrag nicht vorzunehmen und 
damit nicht in die Verfassungsordnungen der 
beiden Staaten einzugreifen., 
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Daß die Gewährung von Amtshilfe dem 
gegenbeteiligten Staat gegenüber zugesagt wer­
den soll, liegt durchaus im Rahmen der öster­
reichischen und der deutschen Rechtsordnung. 
Artikel 22 des österreichischen Bundes-Verfas­
sungsgesetzes und Artikel 35 des Bonner 
Grundgesetzes sehen allerdings nur für die 
Behörden des nationalen Staates untereinander 
die wechselseitige Hilfeleistungspflicht vor. An­
knüpfend an diesen Grundsatz wird in den vor­
liegenden Bestimmungen die Gewährung von 
Amtshilfe auf die Behörden des jeweils gegen­
beteiligten Staates ausgedehnt. 

Artikel 7 nennt als Normadressaten auf 
österreichischer Seite die mit der Durchführung 
des österreichischen Kriegs- und Verfolgungs­
sachschädengesetzes betrauten Behörden, das 
sind die Finanzlandesdirektion, die Bundes­
entschädigungskomniissi6n und das Bundes­
ministerium für Finanzen. Auf deutscher Seite 
kommen hiefür die mit der Durchführung der 
deutschen Lastenausgleichsgesetze, befaßten 
Behörden, das sind insbesondere die Aus­
gleichsämter und Heimatauskunftsstellen so­
wie das Bundesausgleichsamt in Bad Hom-

, burg v. d. H., in Betracht. 

Dem Gegenstande nach umfaßt Artikel 7 
die Gewährung von Amtshilfe. Bisher hat 
sich kein einheitlicher Sprachgebrauch für 
den Begriff der Rechtshilfe und den Begriff 
der Amtshilfe entwickelt. Im Bereich der 
österreichischen Rechtsordnung wird, wie­
wohl auch hier die Term;nologie schwankend 
ist, unter der Amtshilfe im Gegensatz zur 
Rechtshilfe die wechselweise Hilfeleistung zwi­
schen Behörden untereinander verstanden, 
während die Rechtshilfe die Gewährung von 
Hilfeleistung auch an dritte Personen zum 
Gegenstand hat. Demgemäß kann aus Ar­
tikel 7 des Vertrages ein Anspruch' der ein­
zelnen durch die nationalen Gesetze be­
günstigten Parteien auf Gewährung von Amts­
hilfe nicht abgeleitet werden. 

Unter Amtshilfe wird man somit den Bei­
stand zu verstehen haben, den eine Behörde 
auf Ersuchen einer anderen Behörde zur 
Durchführung ihrer öffentlichen Aufgaben 
leistet. Der Beistand umfaßt jede von einer 
Behörde auf Erfordern einer anderen vorge­
nommene Amtshilfe, die die Aufgaben der 
ersuchenden Behörde zum Ziel führen soll 
und nicht als Ausfluß eines organisatorischen 

. Unterordnungsverhältnisses vorgenommen wird 
(vgl. hiezu Mangold-Kelsen, Das Bonner Grund­
gesetz, Kommentar, 2. Auflage, zu Artikel 35, 
Seite 842). . 

Gegenstand der Amtshilfe nach Artikel 7 
kann, jede Art von behördlicher Beistands­
leistung sein. Vorausgesetzt ist, daß die er­
suchte, Behörde selbst zur Vornahme von 

Amtshandlungen gerade der ersuchten Art 
berechtigt ist. Der Amtshilfe werden bei­
spielsweise die Erteilung von Auskünften, die 
Übermittlung von Abschriften und Akten­
auszügen, die Akteneinsicht und die Ver­
nehmung von Zeugen zuzurechnen sein. 

Abs. 3 erweitert die Amtshilfe, die sich die 
Behörden der gegenbeteiligten Staaten zu 
leisten verpflichten, dahin, daß diese über 
Eingaben von Geschädigten in sachdienlichen 
Umfang miteinander Fühlung nehmen und 
diese Fälle erforderlichenfalls' gemeinsam er­
örtert werden. 

Schließlich soll die Amtshilfe auch dazu 
herangezogen werden, um Erörterungen über 
Fälle durchzuführen, in denen Überschnei­
dungen aus der beiderseitigen im Teil I des 
Vertrages angesprochenen nationalen Gesetz-
gebung sich ergeben können. ' 

Die Amtshilfe soll ihre Grenzen in den die 
gegenbeteiligten Behörden bindenden, für sie 
geltenden Vorschriften über die Wahrung des 
Amtsgeheimnisses finderl. Würde die Akten­
einsicht, die eille Behörde der beteiligten 
Staaten erhält, dazu führen, daß sie über 
Dinge informiert wiiod, die nach dem gegen­
beteiligten Recht dem Amtsgeheimnis unter­
liegen, so hat die die Akteneinsicht fordernde 
Beh.örde die Amtsverschwiegenheit nach den 
nationalen Vorschriften des gegenbeteiligten 
Staates zu wahren. 

Zu Artikel 8 Abso 1: 

Durch diese Bestimmung wird die Gleich­
stellung österreichischer Staatsbürger mit den 
sonstigen Lastenausgleichsberechtigten er­
reicht. Bisher konnten österreichische Staats­
bürger nur Entschädigung für Kriegssach­
schäden erhalten. Nunmehr sollen öster­
reichische Staatsbürger, welche die Stichtags­
voraussetzungen des § 230 Lastenausgleichs­
gesetz (LAG.) erfüllen, die Leistungen des 
deutschen La.stenausgleiches ohne Einschrän­
kungerhalten. Dies wird eine Änderung der 
deutschen Gesetzeslage erforderlich machen. 
Die Stichtagsvoraussetzungen wurden unter 
Anlage 1 C Abs. 3 erörtert. Österr.eichische 
Staatsbürger, die die Stichtagsvoraussetzungen 
nach diesem Artikel und der Anlage C Ziffer 7 
erfüllen und an dem für sie nach dem Lasten­
ausgleich maßgebenden Stichtag österreichi­
sche Staatsbürger waren, werden daher Lei­
stungen nicht nur für Kriegssachschäden 
sondern auch für Vertreibungsschäden, Ost­
schäden und Sparerschäden nach den §§ 12 
bis 15 des LAG. erhalten können. Insbe­
sondere findet auf solche österreichische' Staats­
bürger neben dem Lastenausgleichsgesetz auch 
das Gesetz über einen Währungsausgleich 
für Sparguthaben Vertriebener Anw:endung. 
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Dieseösterreichischen 
daher alle Leistungen 
erhalten können. 

Abs.2: 

Staatsbürger werden I reichischen Staatsangehö'rigennach dem KVSG. 
des Lastenausgleiches und dem BSG. hätte bedeutet, daß diese Per­

sonen von Österreich im Rahmen der öster­
reichischen Gesetze zu entschädigen wären, 

Im Hinblick auf die Gleichstellung öster­
reichiseher Staatsbürger im Lastenausgleich 
gemäß Abs. 1 wird auch Österreich durch 
.Änderung der Gesetzeslage dafür Vorsorge 
zu treffen haben, daß Kriegs- und Besatzungs­
schäden an Vermögenschaften, die untcr sinn­
gemäßer Anwendung des Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland zur Regelung vermögens­
rechtlicher Beziehungen vom 15. Juni 1957 
an die deutschen Voreigentümer übertragen 
wurden oder hätten übertragen werden können, 
wenn sie nicht zerstört oder wcggenommen 
worden oder verlorengegangen wären, ent­
schädigt werden. Die Leistungen nach dem 
KVSG. vom 25. Juni 1958, BGBL NI'. 127/ 
1958, in der derzeit geltenden Fassung und 
nach dem Besatzungsschädengesetz vom 
25. Juni 1958, BGBL Nr. 126/1958, in der 
derzeit geltenden Fassung werden daher auch 
für Vermögenschaften erbracht werden, die 
bisher von einer Entschädigung im Hinblick 
auf das sogenannte deutsche Eigentum aus­
genommen waren (§ 3 Besatzungsschäden­
gesetz). Da die Frist zur Geltendmachung 
der Ansprüche nach den heiden genannten 

wogegen sie den erhaltenen Betrag an die 
Bundesrepublik Deutschland zurückzuzahlen 
hätten. 

'Die Bundesrepublik Deutschland hat durch 
die Leistungen an diesen Personenkreis nach 
dem deutschen Lastenausgleich der Repuhlik 
Österreich im Hinblick auf Artikel 8/2 des 
Vertrages eine finanzielle Last abgenommen. 
Zum Ausgleich dieser Belastungen der Bundes­
republik Deutschland und zur Vermeidung 
eines umständlichen Verrechnungsverfahrens 
wurde vereinbart, daß die Bundesrepublik 
Deutschland den erwähnten Personenkreis 
weiterhin nach dem Lastenausgleich behandelt 
und die österreichische Leistung an diese, Per­
sonen wegfällt. Dafür hat die Republik 
Österreich zugestimmt, daß die Leistungen 
der Bundesrepublik Deutschland gemäß Ar­
tikel 3 Abs. 1 um 3 Millionen Deutsche Mark 
jährlich gemindert werden. Auf diese Weise 
wird erreicht, daß Tausende von Fällen Kriegs­
und Besatzungsschäden deutscher Staatsange- . 
höriger in Österreich nicht mehr von den' 
österreichischen Behörden behandelt werden 
müssen, was eine wesentliche Verwaltungs­
vereinfachung darstellt. 

Gesetzen bereits abgelaufen ist, wird eine Er- 'f ·1 11 el . 
öffnung der Fristen - für den in Betracht 
kommenden Personenkreis durch ein eigenes Zu Artikel 9 Abs. 1: 
Gesetz notwendig sein. Der Hinweis auf den . Die Republik Österreich hat über ihre bis­
österreichis'ch-deutschen Vermögensvertrag herigen Leistungen an politisch verfolgte Per­
vom 15. Juni 1957, BGBL Nr. 119/1958, sonen hinaus im Hinblick auf die Vel'hand­
bedeutet, daß bis zu der im Vermögens- lungen mit der Bundesrepublik Deutschland 
vertrag ,:,.or.gesehenen .. Wertgrenze des über-I weitere gesetzliche Maßnahmen getroffen bzw. 
tragungsfahl~~~ Vennogens von S 2~O.OOO·-1 vorgesehen, durch welche die Ansprüche dieses 
auch Ent~~hadl~un~en nach den beIden, ge-I Personenkreises endgültig erledigt werden sol­
nannten osterrmchlschen Gesetzen geleIstet len. Die Bundesrepublik Deutschland wird 
werden können. (Soweit der Vermögensver- sich an den der Republik Österreich entstehen­
trag eine Wertgrenze nicht vorsieht, sind das den bzw. entstandenen Aufwendungen finan­
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz zieH beteiligen. Die Beteiligung erfolgt an den 
[KVSG.] und das Besatzungsschädengesetz Kosten, die entstehen oder entstanden sind, 
[BSG.] ohne Rücksicht auf diese Wertgrenze auf Grund 

anzuwenden.) .. a) der 12. Opferfürsorgegesetz-NoveHe, BGBL 
Da nach der Befreiung Osterreichs eine Nr. 101/i961, 

große Anzahl deutscher Staatsangehöriger mit b) des Gesetzes vom 22. März 1961, BGBL 
dem Wohnsitz in Österreich von den Be- NI'. 100/1961, womit Bundesmittel zur 
satzungsmächten nach Deutschland repa- Bildung eines Fonds zur Abgeltung von 
triiert wurde oder in die Bundesrepublik Vermögensverlusten politisch Verfolgter 
Deutschland auswandel'll mußte und im Zuge, zur Verfügung gestellt werden, 
dieser zwangsweisen Ausreise durch die Be­
satzungsmächte Vermögensverluste er litten hat, 
gelten sie im Sinne der deutschen Lastenaus­
gleichsgesetzgebuhg als Vertriebene und sind 
für ihre in Österreich erlittenen Verluste ent­

c) eines zu erlassenden Gesetzes zur Auf­
stockung des mit Bundesgesetz vom 
18. Jänner ,1956, BGBL NI'. 25/1956, er­
richteten Hilfsfonds. 

schädigungsbei'echtigt. Die Gleichstellung der Die 12. Opferfürsorgegesetz.Novelle (12. OFG.­
deutschen Staatsangehörigen mit den öster-! Novelle) wurde bereits im Bundesgesetzblatt 
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kundgemacht; sie tritt mit Wirksamwerden Abs. 2: 
des Vertrages in Kraft. Die Republik Österreich wird die in Artikel 9 

Das zu b) genannte Gesetz (Abgeltungs. Abs. 1 erwähnten Gesetze und Regelungen 
fondsgesetz) ist bereits in Kraft 'getreten, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren 
Leistungen der Republik Österreich werden nach Inkrafttreten des Vertrages durchführen. 
bereits seit dem Jahre 1961 erbracht. 

Das Gesetz zur Aufstockung des HilfsfoR~s Zu Artikel 13: 
muß erst erlassen werden. 

Abs.2: 

Da: sich die österreichischen Gesetze teilweise 
auch auf die Zeit zwischen 1933 und 1945 
beziehen, stellt Abs. 2 klar, daß die deutsche 
Beteiligung nur in bezug auf Schäden erfolgt, 
die durch nationalsozialistische Verfolgungs· 
maßnahmen in der Zeit zwischen dem 13. März 
1938 und dem 8. Mai 1945 entstanden sind. 

Zu Artikel 10 Abs. 1: 

Im Hinblick auf die deutsche Beitrags. 
leistung werden bei der Anwendung des Opfer· 
fürsorgegesetzes deutsche Staatsangehörige 
österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. 

Abs.2: 

Aus den zu Abs. 1 genannten Gründen wird 
Vorsorge getroffen werden, daß aus Österreich 
wegen politischer Verfolgung ausgewanderte 
Personen, die am 13. März 1938 die deutsche 
Staatsangehörigkeit besessen haben, so be­
handelt werden, als wenn sie zu diesem Zeit. 
punkt österreichische Staatsbürger gewesen 
wären. 

Abs.3: 

Der Nachweis der deutschen Staatsangehörig . 
keit ist durch Vorlage einer von einer deutschen 
Behörde ausgestellten oder auszustellenden 
Urkunde zu erbringen. 

Zu Artikel 11: 

Die RepublikÖsterreich wird eine gesetzliche 
Vorsorge treffen, daß die Bundesregierung 
beim Vorliegen besonderer Umstände auf 
Antrag der Opferfürsorgekommission die Nach­
sicht von mehr als einer der gesetzlichen 
Voraussetzungen erteilen kann.. Gegenwärtig 
kann die Nachsicht nur von einer fehlenden 
gesetzlichen Voraussetzung erteilt werden, 

Zu Artikel 12 Abs. 1: 

Die finanzielle deutsche Beteiligung besteht 
aus einem festen Beitrag im Betrag von 95 Mil­
lionen Deutsche Mark, der in vier gleichen 
Jahresraten zu entrichten ist. Die erste Rate 
wird sechs Monate nach Inkrafttreten des 
Vertrages fällig. 

Die österreichischen Sammelstellen A und B 
(Bundesgesetz vom 13. März 1957, BGBL 
Nr. 73, in der derzeit geltenden Fassung) 
haben eine große Zahl von Anträgen· nach 
dem deutschen Bundesrückerstattungsgesetz 
eingebracht. Diese Ansprüche werden durch 
eine Pauschalzahlung der Bundesrepublik 
Deutschland im Betrage von 6 Millionen 
Deutsche Mark abgegolten, welche an die 
Sammelstellen weiterzuleiten ist. 

Zu Artikel 14: 

Individuelle Ansprüche auf Grund der in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Wiedergutmachungsgesetze bleiben mit Aus· 
nahme der in Artikel 13 genannten Ansprüche 
unberührt. 

Zu Artikel 15: 

Durch diese Bestimmung soll sichergestellt 
werden, daß das deutsche Bundes·Rückerstat· 
tungsgesetz, in dem Entschädigungen für. ent· 
zogene und nicht mehr in natura rückstellbare 
Vermögenswerte vorgesehen sind, auch öster­
rei6hischen Staatsangehörigen zugutekommt. 
Anträge österreichischer Staatsbürger nach 
diesem Gesetz wurden von deutschen Stellen 
nicht selten mit der Begründung abgewiesen, 
daß sie durch den Forderungsverzicht des 
Artikels 23 (3) des Staatsvertrages über die 
Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Österreich vom 15. Mai 1955 
betroffen seien. Derartige abweisende Ent­
scheidungen sollen revidiert werden können. 

Zu Artikel 16: 

Im allgemeinen wird auf die Ausführungen 
zu Artikel 7 verwiesen. 

Was die Normadressaten des Artikels 16 
anlangt, so fallen hierunter auf österreichischer 
Seite in erster Linie die mit der Durchführung 
des Opferfürsorgegesetzes -in der Fassung der 
12. Opferfürsorgegesetz.Novelle, BGBL 
Nr. 101/1961, betrauten Behörden. Hiezu 
zählen der Landeshauptmann, das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung und das 
Bundesministerium für Finanzen. Ferner das 
Bundesministerium für Finanzen als das mit 
der Durchführung des Hilfsfondsgesetzes, 
BGBL Nr. 25/1956, und mit der Durchführung 
des Abgeltungsfondsgesetzes, BGBL Nr. 100/ 
1961, betraute Bundesministerium. 
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Die Normadressaten auf deutscher Seite sind 
insqesondere die Entschädigungsbehörden der 
deutschen Länder nach dem Bundesentschädi­
gungsgesetz und die Entschädigungsgerichte 
im Instanzenzug . 

Teil In. 

27 

dem 14. August 1955 fällig geworden sind oder 
fällig werden, soweit diese Beträge nicht schon 
vor dem 1. Jänner 1958 abgestattet worden 
~~. . 

Diese Bestimmung bedeutet eine annähernde 
Gleichstellung in der Vermögensabgabebela­
stung jener deutschen Werte, die in den west-

Zu Artikel 17: lichen Besatzungszonen gelegen waren, mit 
Die deutsche Leistung zur Bereinigung aller jenen, die sich in der sowjetischen Zone be­

Fragen aus dem sozialen Bereich wird mit fanden. In der sowjetischen Besatzungszone 
95 Millionen Deutsche Mark festgesetzt. Neben gelegene deutsche Vermögenswerte konnten 
den im Vertrag genannten Zahlungsgründen . wegen der Besetzung nicht mit einmaliger 
ist auch ein Abgeltungsbetrag für die an die Vermögensabgabe belastet werden. Eine nach­
ehemalige Reichsversicherungsanstalt für An- trägliehe Vorschreibung dieser Abgabe war 
gestellte übertragenen österreichischen Ver- für diese Vermögens werte aber auf Grund 
mögenswerte berücksichtigt. des § 23 Abs. 1 des Ersten Staatsvertrags-

durchführungsgesetzes, BGBI. Nr. 165/1956, 

Zu Artikel 18: 

Hier wird das Außerkrafttreten des Teiles III 
des Zweiten österreichisch-deutschen Sozial­
versicherungsabkommens vom 11. Juli 1953 
sowie der Bestimmungen der Ziffern 3-6 des 
Schlußprotokolls zu diesem Abkommen rück­
wirk~nd mit 1. Jänner 1961 vorgesehen. Als 
innerösterreichische Regelung ist für den in 
Frage kommenden Personenkreis d'as Aus­
landsrenten-Übernahmegesetz vorgesehen. 

Teil IV. 
Zu Artikel 19: 

Österreichischen Staatsbürgern und nach 
österreichischein Recht errichteten Körper­
schaften wird für Zwecke der Vermögens­
abgabe nach dem deutschen Lastenausgleichs­
gesetz die gleiche Behandlung zugesichert, wie 
sie den Angehörigen der meist begünstigten 
Nation, insbesondere den Staatsangehörigen 
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
zusteht. Die Begünstigung besteht in einer 
Befreiung von den ersten sechs Jahresraten 
dieser Vermögensabgabe. 

Zu Artike120: 

Als Gegenleistung für dIe den österreichi­
schen Staatsbürgern und Körperschaften bei 
der Besteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 19 eingeräumte 
bedeutsame steuerliche Erleichterung. mußte 
österreichischerseits im Artikel 20 eine be­
günstigte Behandlung deutscher Staatsbürger 
und Körperschaften bei der österreichischen 
einmaligen Vermögensabgabe(BGBI. Nr. 166/ 
1948) zugesichert werden. 

Die Begünstigung besteht darin, daß die 
Vermijgensabgabe, die in Jahresraten abzu­
statten ist, die sich zum Teil bis in das Jahr 1970 
erstrecken, bei deutschen Staatsbürgern und 
deutschen Körperschaften mit jenen Raten 
nicht mehr zur Einhebung kommt, die nach 

nicht mehr möglich. Demgegenüber konnte 
von den in den westlichen Besatzungszonen 
gelegenen deutschen Vermögenswerten eine 
einmalige Abgabe vom Vermögen vorgeschrie­
ben werden. Gemäß Artikel 20 wird Österreich 
nun auch bei diesen Vermögenswerten auf die 
Erhebung der bezeichneten Abstattungsraten 
dieser Abgabe verzichten. Es wurde jedoch 
Vorsorge dafür getroffen, daß Beträge, die 
vor dem 1. Jänner 1958, dem Zeitpunkte, in 
dem über die gegenständliche Regelung bereits 
weitgehende Einigung erzielt worden war, 
abgestattet wurden, nicht rückerstattet werden 
müssen. 

Zu Artikel 21: 

Gemäß Artikel 34 des österreichisch-deut­
sehen Vermögensvertrages sind bestimmte 
Deckungswerte und an ihre Stelle getretene 
Vermögenswerte deutschen Emissionsinstituten 
zur Verfügung zu stellen. Diese Deckungs­
bzw. Vermögenswerte sind von den Beiträgen 
zum Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ab dem 
Zeitpunkt ,der Zurverfügungstellung frei­
gestellt, um deren Wert nicht durch nach­
trägliche österreichische Sonderbelastungen zu 
mindern. 

Zu Artikel 22: 

Artikel 22 wiederholt die sich bereits aus 
'Artikel 23 Abs. 2 und Schlußprotokoll, Ziffer 29, 
des österreichisch-deutschen Doppelbesteue­
rungsabkommens vom 4. Oktober 1954, BGBI. 
Nr. 221/1955, ergebende Verpflichtung, das 
früher geltende Doppelbesteuerungsabkommen 
vom Jahre 1922 auf die in den beiden Staaten 
bestehenden einmaligen Abgaben vom Ver­
mögen anzuwenden. 

Zu Artikel 23: 
Dieser Artikel enthält die verfahrensrecht­

lichen Vorschriften zur Durchführung des· 
Teiles IV des Vertrages. 
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Teil V. 
Zu Artikel 24: 

Diese Bestimmung soll einen SchIußstrich 
unter alle gegenseitigen Forderungen und 
Gegenforderungen vermögensrechtlicher un~ 
finanzieller Natur der Vertragsstaaten aus der 
Zeit der Besetzung Österreichs durch das 
Deutsche Reich ziehen. Keiner der Vertrags­
staaten wird nach Inkrafttreten der im Ver­
trag vorgesehenen Regelungen Forderungen 
dieser Art an, den anderen Vertragsstaat 
richten können; nur die Erhebung von An­
sprüchen der in Artikel 5 genannten Art 
ist Österreich vorbehalten, wenn die Voraus­
setzungen des Artikels 5 in Zukunft gegeben 
sein sollten. ' 

Durch Abs. 2 wird klargestellt, daß die 
in Abs. 1 enthaltene Abschlußerklärung der 
beiden Vertragsstaaten Individualansprüche 
nicht berührt. Wenn auch zwischenstaatlich 
keine derartigen Ansprüche mehr vertreten 
werden können (siehe auch Schlußprotokoll 
Punkt 11), so wird doch jede Einzelperson auch 
weiterhin ihre Ansprüche in jeder von ihr 
für zweckmäßig gehaltenen Weise verfolgen 
können. Jeder Vertragsstaat wird aber der­
artigen Individualansprüchen dem .anderen 
Vertragsstaat gegenüber nur dann diplo.ma­
tische und sonstige Unterstützung angedeIhen 
lassen, wenn diese Ansprüche auf gesetzlichen 
Regelungen im anderen Vertragsstaat oder 
auf Abkommen zwischen den beiden Vertrags­
staaten beru4en: 

Zu Artikel 25: 

In dieser Bestimmung wird die' Regelung 
von Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Vertragsstaaten über die Anwendung und 
Auslegung des Vertrages durch ein ad hoc zu 
errichtendes Schiedsgericht vorgesehen. 

Teil VI. 
Zu Artikel 26: 

Es wird bestimmt, daß sich der Geltungs­
bereich des Vertrages auch auf das Land 
Berlin erstreckt, soferne die Bundesrepuhlik 
Deutschland nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegen­
teilige Erklärung abgibt. 

Zu Artikel 27 Abs. 1: 

Es wird festgehalten, daß der Vertrag samt 
Schlußprotokoll und Notenwechsel. der Rati­
filmtion bedarf. Der Austausch der Rati­
fikationsurkunden soll in Wien erfolgen. 

Abs.2: 

Der Vertrag tritt einen Monat nach Aus­
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Zu den Anlagen. 

Zu Anlage 1: 

Die Anlage 1 Buchstaben A und B grenzt 
den Personenkreis ab, der durch den Vertrag 
begünstigt wird und definiert die im Vertrag 
verwendetep. Ausdrücke, wie Vertrieb~ner, Um­
siedler, Familienzusammenführung und andere. 

In Anlage 1 Buchstabe C wird klargestellt, 
in welchem Verhältnis die nach diesem Ver­
trag zu treffen~e Entschädigungsregelung zu 
der Entschädigungsregelung auf Grund der 
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland steht. 
Hiebei gilt der Grundsatz, daß eine Be­
rechtigung auf Grund der österreichischen 
Regelung dann nicht gegeben ist, wenn für 
den gleichen Vermögensverlust eine vergleich­
bare Leistung nach einer deutschen gesetz­
lichen Regelung (Lastenausgleichsgesetzge­
bung) gebührt. 

Im einzelnen ist zur Anlage 1 zu sagen: 

Zu Anlage 1 A Abs. 1: 

Die in Artikel 2 Abs. 1 vorgeseheneJt Lei­
stungen: erhalten Vertriebene und Umsiedler, 
die am '27. November 1961 oder, falls früher 
verstorben, am Todestag österreichische Staats­
bürger oder deutsche Staatsangehörige od~r 
deutsche Volkszugehörige ins besondere mIt 
ungeklärter Staatsangehörigk~it waren u~d 
entweder am 1. Jänner 1960 In der Republik 
Österreich ständigen Aufenthalt hatten oder 
nach einer Abwanderung aus der Republik 
Österreich zu diesem Zeitpunkt in der Bundes­
republik Deutschland ständigen Aufe~:1thalt 
hatten wobei der Zusammenhang mIt der 
Republik Österr,eich dadurch hergestellt wird, 
daß nach dem Schadenseintritt ein mindestens 
sechs Monate andauernder Aufenthalt in der 
Republik Österreich nachgewiesen werden mu~. 
Einen Sonderfall bilden jene Personen, dIe 
im Vertreibungsgebiet einen Sachschaden er­
litten haben und erst nach dem 1. Jänner 1960 
im Wege einer Fami1ienz~samm~nführung oder 
als Heimkehrer nach QsterrelCh gekommen 
sind oder kommen" und hier im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung mindestens sechs Monate 
ständigen Aufenthalt haben. Der 1. Jänner 
1960 wurde als neutraler und zeitlich vor 
Beginn der Verhandlungen über den Vertrags­
text liegender Stichtag gewählt. 

Abs.2: 

Ist die Person, in deren Vermögen der 
Vertreibungs- oder Umsiedlerschaden einge­
treten ist, nach einem mindestens sechs ~onate 
dauernden Aufenthalt in der Repuhlik Öster­
reich hier oder im Anschluß an einen solchen 
Aufenthalt in die Bundesrepublik Deutschland 
abgewandert und dort gestorben, so erhalten 
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die im Artikel 2 Abs. 1 vorgesehenen Leistun­
gen die nach dem KVSG. berechtigten nahen 
Angehörigen (Ehegatte, Kinder und Enkel), 
sofern diese mit dem Verstorbenen (entweder 
im Zeitpunkt des Schadenseintrittes oder 
später) im gemeinsamen Haushalt gelebt 
haben und nach ihm erb- oder pflichtteils­
berechtigt sind. Obwohl im Vertrag nicht 
ausdrüc;klich erwähnt, gilt dies auch für eine 
erbberechtigte Lebensgefährtin des verstor­
benen Vertriebenen (Umsiedlers). Die genann­
ten nahen Angehörigen brauchen in diesem 
Fall die für den Verstorbenen zum maßgeb­
lichen Stichtag erforderliche Staatsbürger­
schaftsvoraussetzung oder die geforderte Auf­
enthaltsvoraussetzung nicht selbst erfüllen. 
Ist der Tod jedoch eingetreten, ohne daß 
der Vertriebene oder Umsiedler, in dessen 
Vermögen ein Sachschaden infolge Umsiedlung 
oder Vertreibung entstanden ist, in der Repu­
blik Österreich ständigen Aufenthalt genom­
men hat oder ist er verstorben, bevor er 
sich sechs Monate in der Republik Österreich 
aufgehalten hat, so müssen - die genannten 
nahen Angehörigen neben den anderen Vor­
aussetzungen auch die Staatsbürgerschafts­
und Aufenthaltsvoraussetzung selbst erfüllen. 

Abs.3: 

Die Erbberechtigung ist urkundlich nach­
zuweisen. Da in vielen Fällen mangels Ver­
mögens, das in Österreich abzuhandeln ge­
wesen wäre, eine Verlassenschaftsabhandlung 
nicht durchgeführt werden konnte, wird für 
die Geltendmachung des Anspruches fingiert, 
daß sich der Anspruch nach diesem Vertrag 
bereits im Zeitpunkt des Todes des Erblassers 
in dessen Vermögen befunden habe. Dieser 
Anspruch kann dann in Österreich abgehandelt 
werden. 

Zu Anlage 1 B Abs. 1: 

Hier wird der Begriff des Vertrie benen 
definiert. Vertriebene sind österreichische 
Staatsbürger, deutsche Staatsangehörige und 
Personen deutscher Volkszugehörigkeit ohne 
eine· dieser Staatsangehörigkeiten, die ihren 
'Wohnsitz in den Gebieten außerhalb der 
Republik Österreich und außerhalb der Gren­
zen des Deutschen Reiches nach dem Gebiets­
stand vom 31. Dezember '1937 oder in den 
Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie hatten, 
die' am 31. Dezember 1937 zu dem Gebiet 
des Deutschen Reiches gehörten, und . die 
diesen Wohnsitz im Zusammenhang mit den 
Ereignissen des zweiten Weltkrieges oder 
dessen Folgen infolge Vertreibung, insbesondere 
durch Ausweisung, Flucht oder nachträgliche 
Aussiedlung verloren haben. Die Vertreibungs­
maßnahmen sind demonstrativ aufgeführt, 
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da die zur Vertreibung führenden Umstände 
im Einzelfall verschieden waren.· Grundsätz­
lich ist jedoch festzuhalten, daß Vertriebene 
im Sinne des Vertrages ausschließlich solche 
physische Personen sind, die ihren Wohnsitz 
im Zusammenhang mit den Ereignissen- des 
zweiten Weltkrieges oder dessen Folgen ver­
loren haben, weil sie in ihrer Heimat nach 
bestimmten Merkmalen, wie Abstammung, 
Erziehung, Sprache, Kultur, zur deutschen 
Volksgruppe gerechnet wurden. Personen, 
die ihren Wohnsitz aus anderen als den 
vorstehend angeführten. Gründen verloren 
haben, sind nicht Vertriebene im Sinne dieses 
Vertrages. 

Einem Vertriebenen im Sinne des Ver­
trages ist gleichgestellt eine Person, auf die 
zwar die vorstehend geschilderten Voraus­
setzungen zutreffen, die aber nach Eintritt 
des Schadens, jedoch vor dem 1. Jänner 1960, 
im Vertreibungsgebiet umgekommen ist. Als 
Vertreibungsgebiet kann jedes Land mit Aus­
nahme der Republik Österreich und des 
Gebietes des Deutschen Reiches, soweit sie 
westlich der Oder-Neiße-Linie liegen, in Frage 
kommen. Die überwiegende Zahl der Ver­
treibungen ist jedoch in Ost- und Südost­
europa e~folgt. 

Abs.2: 

Diese Bestimmung definiert den Begriff 
des Umsiedlers. Dies ist eine Person, die 
während des zweiten Weltkrieges entweder 
auf Grund eines vom Deutschen Reich ge­
schlossenen zwischenstaatlichen Vertrages aus 
einem Gebiet außerhalb der Republik Öster­
reich und des Deutschen Reiches innerhalb 
der Grenzen vom 31. Dezember 1937 oder 
auf Grund von Maßnahmen deutscher Dienst­
stellen aus einem von der deutschen Wehr­
macht besetzten Gebiet mit Rücksicht auf 
ihre deutsche Volkszugehörigkeit umgesiedelt 
wurde. Es handelt sich um österreichische 
Staatsbürger, deutsche Staatsangehörige und 
Personen deutscher Volkszugehörigkeit ohne 
einer dieser Staatsangehörigkeiten, die des­
halb umgesiedelt wurden, weil sie in ihrer 
Heimat nach bestimmten Merkmalen, wie 
Abstammung, Erziehung, Sprache, Kultur, 
zur deutschen Volksgruppe gerechnet wurden. 

Solche zwischenstaatliche Verträge sind ins­
besondere die Abkommen mit Italien vom 
21. Oktober 1939 und 31. August 194:1 (be­
treffend Personen aus Südtirol und Laibach), 
Lettland vom 30. Oktober 1939, Estland 
vom 15. Oktober 1939, Rumänien vom 22. Ok­
tober 1940 (Südbukowina, Dobrudscha), 
Sowjetunion vom 16. November 1939, 5. Sep­
tember 1940 und 10. Jänner 1941 (Polen, 
Nordbukowina, Bessarabien, Baltenländer). 
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Spätere Umsiedlungen, insbesondere aus dem 
Schwarzrneergebiet, Jugoslawien und Frank­
reich, beruhen auf Maßnahmen deutscher 
Dienststellen ohne besondere Verträge. 

Da die niit dem Königreich Italien getroffe­
nen Abreden schon vor Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges erfolgten, mußte ausdrücklich 
klargestellt werden, daß Umsiedler im Sinne 
des Vertrages auch die Südtiroler und Kanal­
taler sowie die Luserner und Fersentaler sind. 
Die bei den letzten Gruppen werden deshalb 
besonders erwähnt, weil die angeführten Ab­
reden mit Italien diese Personen nicht nennen, 
obwohl auch sie von der Umsiedlungsaktion 
betroffen waren. 

Abs.3: 

Hier wird klargestellt, welcher Sachschaden 
als Vertreibungs- beziehungsweise Umsiedler­
schaden anzusehen ist. Schäden, die einem 
Vertriebenen im Vertreibungsgebiet entstanden 
sind, sind Vertreibungsschäden und im Sinne 
der Ausführungen zu Abs. I nicht auf ein 
bestimmtes .staatsgebiet beschränkt. Um­
siedlerschäden sind jedoch nur solche, die einem 
Umsiedler in dem Gebiet entstanden sind, aus 
dem er ,umgesiedelt wurde. 

sachschäden am Ersatzvermögen, die im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ein­
getreten sind. 

Abs.4 

stellt klar, wer als' österreichischer Staats­
bürger, oder als deutscher Staatsangehöriger 
anzusehen ist. 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang 
mit Anlage 1 C Abs. 4 zu verstehen, welche 
den Stichtag für den Besitz der Staatsbürger­
schaft (Staatsangehörigkeit) mit dem Tage 
der Unterzeichnung des Vertrages, also dem 
27. November 1961, festlegt. 

Abs.5: 

Diese Bestimmung definiert die deutschen 
Volkszugehörigen als Personen, die in ihrer 
Heimat nach bestimmten Merkmalen, wie Ab­
stammung, Erziehung, Sprache, Kultur, zur 
deutschen Volksgruppe gerechnet wurden. 

Abs.6: 

Hier wird die Familienzusammenführung 
definiert. Grundsatz ist, daß die Person 
(in der Regel ein Vertriebener oder Umsied­
ler), die im Wege der Familienzusammen­
führung ,nach Österreich kommt, den Sach­
schaden selbst erlitten haben muß oder sich 
auf Grund einer Erbfolge auf einen solchen 
Schaden berufen kann. 

Auch ein vor der Umsiedlung oder Vertrei­
bung durch unmittelbare Kriegseinwirkung 
in dem betroffenen Vermögen entstandener 
Schaden wird als Umsiedlungs- beziehungs­
weise Vertreibungsschaden angesehen, da der 
Vermögensverlust auf jeden Fall eingetreten 
wäre. Zu Anlage 1 C Abs. 1: 

Hat ein Um'siedler für sein zurückgelassenes Hier wird der Grundsatz aufgestellt, daß 
Vermögen Ersatzvermögen erhalten, so ist die Entschädigungsberechtigung nach der 
ein in diesem Ersatzvermögen eingetretener deutschen Lastenausgleichsgesetzgebung den 
Schaden grundsätzlich kein Umsiedler- Anspruch nach dem Vertrag ausschließt, 
schaden im Sinne des Ver1trages. Wurde das soweit für die angemeldeten Schäden ver­
Ersatzvermögen jedoch weggenommen oder gleichbare Leistungen nach den Vorschriften 
mußte es rückgestellt werden, mindert das des Lastenausgleichs zu erbringen waren oder 
weggenommene oder rückgestellte Vermögen zu erbringen sind. Die hier in Betracht kom­
den Umsiedlerschaden nicht. Kriegssach- menden deutschen (',-esetze sind: 
schäden am Ersatzvermögen in Österreich 1. Gesetz über die Feststellung von Ver­
unterliegen bereits der Regelung nach dem treibungsschäden und Kriegssachschäden 
KVSG. Den Betroffenen stand es frei, dies- (Feststellungsgesetz vom 21. April 1952, 
bezügliche Anträge nach dem KVSG. frist- DRGBl. I S. 535. in der derzeit gültigen 
gerecht zu stellen. In den Fällen, in denen Fassung). 
eine Antragstellung aber erst gemäß Artikel 8 
Abs. 2 dieses Vertrages .und des hiezu zu er- 2. Gesetz über den Lastenausgleich vom 
lassenden Gesetzes erfolgen kann, werden 14. August 1952, BGBI. I S. 446 in der derzeit 
diese Schäden gesondert nach dem KVSG. geltenden Fassung. 
geltend zu machen sein. Auf die Erläute- Äls vergleichbare Leistungen sind z. B. 
rungen zu Artikel' 8 Abs. 2 wird verwiesen. anzusehen: Hausratsentschädigung, Haupt­
Kriegssachschäden an dem Ersatzvermögen, entschädigung und die auf solche Entschä­
die in Österreich eingetreten sind und nach digungen anrechenbaren Leistungen, nicht 
dem KVSG. zu entschädigen sind oder zu aber z. B. die Unterhaltshilfe. In dieser Be­
entschädigen sein werden, wirken daher scha- stimmung ist auch schon die Regelung ,nach 
densmindernd. Das gleiche gilt für Kriegs- A.i:tikel 8 Abs. 1 berücksichtigt, welche die 
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Ausdehnung der deutschen Lastenausgleichs­
gesetzgebung auf österreich ische Staatsbürger, 
welche die Stichtagsvoraussetzungen nach dem 
LAG. erfüllen, vorsieht. 

Abs.2: , 
Diese Bestimmung regelt die Fälle, in 

denen Anspruchsberechtigte ab dem 1. Jänner 
1960 aus der Republik Österreich in die 
Bundesrepublik Deutschland oder in sonstige 
Gebiete außerhalb Österreichs abwandern. 
Die Leistungen nach dem Vertrag gebühren 
auch in diesen Fällen, da es nur darauf an· 
kommt, daß der Stichtag 1. Jänner 1960 
erfüllt wurde. 

Abs.3: 

Lastenausgleichsberechtigte Personen, die 
aus der BRD nach Österreich zugewandert 
sind oder zuwandern, behalten ihre Rechte 
aus dem deutschen Lastenausgleich. Soweit 
sie nach diesen Vorschriften vergleichbare 
Leistungen erhalten haben oder erhalten kön­
nen, stehen ihnen weitere Leistungen auf 
Grund des Vertrages nicht zu. 

Lastenausgleichsberechtigtesindinsbesondere 
diejenigen Vertriebenen und Umsiedler, die 
einen der in § 230 LAG. für sie festgesetzten 
Stichtag erfüllen. Der hauptsächliche Stich­
tag ist der 31. Dezember 1952, an welchem 
der Vertriebene oderUmsiedler seinen stän· 
digen Aufenthalt in der BRD gehabt haben 
muß. Nebenstichtag, der ebenfalls in Betracht 
kommen 'kann, ist der 31. Dezember 1950. 
Die Stichtagsvoraussetzung ist auch dann 
erfüllt, wenn die Person in der Zeit vom 
Schadenseintritt bis zum 30. Dezember 1952 
mindestens ein Jahr im Gebiet der Bundes· 
republik Deutschland ihren ständigen Auf­
enthalt gehabt hat und aus der Bundes· 
republik Deutschland ins Ausland, also auch 
nach Österreich, ausgewandert ist. 

A.bs.4: 

Als Stichtag für die Beurteilung der Staats­
angehörigkeit bzw. der Volkszugehörigkeit 
ist der Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Vertrages, das ist der 27. November 1961; 
festgelegt. 

Äbs.5: 

Doppelstaatsbürger mit österreichischer und 
deutscher Staatsbürgerschaft erhalten die Lei· 
stungen nach dem Vertrag dann, wenn sie 
keine vergleichbaren ~istungen aus dem 
deutschen Lastenausgleich erhalten haben oder 
erhalten können, falls sie die nach dem Ver­

. trag erforderliche,n sonstigen Voraussetzungen 
erfüllen. Dasselbe gilt für Personen, die zum 
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Stichtag rieben der österreichischen oder 
deutschen Staatsbürgerschaft auch eine andere 
Staats bürgerschaft besitzen. 

Abs.6: 
Diese Bestimmung hat den Zweck, unnötige 

Zuständigkeitsfragen auszuschaUen, die da­
durch entstehen könnten, daß eiri Vertriebener 
oder Umsiedler bereits auf Grunddes Artikels 27 
§ 2 Staatsvertrag, betreffend die Wieder­
herstellung eines unabhängigen und demo­
kratischen Österreich, BGBl. NI'. 152/1955, 
gegenüber der Republik Österreich entschädi­
gungsberechtigt ist. Solche Personen erhalten 
grundsätzlich die Leistungen nach Artikel 2 
Abs. 1 des Vertrages. Sollten sie für die nach 
diesem Finanz- und Ausgleichsvertrag ent­
schädigten Vermögenskategorien auch nach 
Artikel 27 § 2 des Staatsvertrages entschädi­
gungsberechtigt sein, so ist das lediglich eine 
Frage der Anrechnung der empfangenen Lei­
stung. So wird z. B. ein österreichischer 
Staatsbürger, der nach Artikel 27 § 2 des 
Staatsvertrages für sein in Jugoslawien in 
Anspruch genommenes Vermögen Anspruch 
auf Entschädigung durch die Republik Öster­
reich hat, nicht gehindert, seinen Anspruch 
auf Grund dieses Vertrages geltend zu machen 
und auch die in dem Vertrag vorgesehene 
Entschädigung zu erhalten. Im Falle einer 
nachträglichen Zuerkennung einer Entschädi­
gung nach Artikel 27 § 2 des Staatsvertrages 
oder eines zur Durchführung dieser Bestim­
mung erlassenen Gesetzes wird, soweit sie 
sich auf Vermögensgegenstände bezieht, die 
auch nach diesem Vertrag zu entschädigen 
sind, die bereits nach dem Finanz- und Aus­
gleichsvertrag geleistete Entschädigung ange­
rechnet. Hat umgekehrt ein nach Artikel 27 
§ 2 entschädigungsberechtigter Österreicher 
bereits für die im Finanz- und Ausgleichs­
vertrag genannten Vermögensgegenstände auf 
Grund des Artikels 27 § 2 Entschädigung 
erhalten, so wird diese geleistete Entschädigung 
auf die nach· dem, Finanz. und Ausgleichs· 
vertrag zustehende Entschädigung angerechnet, 
Dagegen steht solchen Personen kein Recht 
auf Härteregelung zu, da sie ja nicht nur für 
die nach dem Vertrag zu entschädigenden 
Mo billen, sondern für alle Vermögenskategorien 
nach Artikel 27 § 2 Staatsvertrag Entschä­
digung erhalten können. Die übrigen Be­
stimmungen regeln die Anrechnung von Lei­
stungen auf Grund von Vermögensverträgen, 
die die Republik Österreich mit dritten Staaten 
abgeschlossen hat oder noch abschließen wird. 

Abs.7: 

Personen, die an dem für sie nach dem LAG. 
maßgeblichen' Stichtag die österreiiJhische 
Staatsbürgerschaft hatten, kommen in den 

, , 
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Genuß der gesetzlichen Regelung der Bundes­
republik Deutschland nach Artikel 8 Abs. 1. 
Hat jedoch ein österreichischer Staatsbürger 
eine der im LAG. genannten Stichtagsvor­
aussetzungen erfüllt, so schadet der spätere 
Erwerb der deutschen oder einer anderen 
Staatsangehörigkeit nicht. Sind dagegen öster­
reichische Staatsbürger vor dem 31. Dezember 
1952 aus der Bundesrepublik Deutschland in 
dritte Länder abgewandert, so fallen sie nicht 
unter die Regelung des Artikels 8 Abs. 1, 
d. h. sie bekommen die Leistungen nach 
dem LAG. nicht. Personen, dil'l die Stichtags­
voraussetzungen nach dem LAG. erfüllt und 
erst nachher die österreichische Staatsbürger­
schaft erworben haben, wurden im Vertrag 
nicht besonders erwähnt, da sie schon bisher 
die Leistungen nach dem LAG. erhalten. 
Außerdem werden die nach der Regelung des 
Artikels 8 Abs. 1 in Betracht kommenden 
Lastenausgleichsgesetze aufgeführt. Diesbe­
züglich wird auf die Erläuterungen zu Artikel 8 
Abs. 1 verwiesen. Dieser Absatz stellt klar, 
daß Personen, die in dem Vertrag nicht 
ausdrücklich aufgeführt sind, sowie juristische 
Personen keine Leistungen gemäß Artikel 2 
erhalten können. Ebensowenig können öster­
reichisehe juristische Personen auf Grund des 
Artikels 8 Abs.l Leistungen erhalten. Deutsche 
juristische Personen können hingegen Leistun­
gen nach der in Artikel 8 Abs. 2 vorgesehenen 
Regelung dann erhalten, wenn es sich um 
Vermögenschaften handelt, die in Überein­
stimmung mit den Bestimmungen des öster­
reichisch-deutschen Vermögensvertrages an die 
früheren Eigentümer übertragen wurden oder 
übertragen werden könnten. Es handelt sich 
dabei' um Besatzungsschäden am Vermögen 
deutscher juristischer Personen, das nach 
Artikel 20 des Vermögensvertmges übertragen 
werden kann. Besatzungsschäden an Vermö­
gen, die nach dem 8. Mai 1945 von deutschen 
juristischen Personen-;~erworben wurden, konn­
ten schon auf Grund der bisherigen Rechtslage 
geltend gemacht werden. Die dies bezügliche 
Bestimmung stellt nur eine Klarstellung der 
österreichischen Rechtslage dar. 

Zu Anlage 2: 

Die Anlage 2 Buchstabe A enthält die Dar­
lehens bedingungen und· die Bestimmungen 
über den Abruf der deutschen Beiträge. Die 
Anlage 2 Buchstabe B grenzt den Personenkieis 
ab, der durch den Vertrag begünstigt wird 
und setzt den Termin fest, bis zu welchem 

trag dient und schließlich das Vergebungs­
recht und die Belegsbedingungen geregelt. 

Die Anlage 2 Buchstabe D enthält Bestim­
mungen über die Beteiligung deutscher Stellen 
bei der Durchführung der Bauprogramme 
und der Wohnungsbelegung sowie über die 
Endabrechnung. 

Zu Anlage 2 A Abs. 1: 

Hier wird bestimmt, daß der deutsche Bei­
trag in der Höhe von 13 Millionen Deutschen 
Mark in den sich aus Abs. 3 ergebenden 
Teilbeträgen ausbezah~t und innerhalb von 
15 Jahr!'ln in gleichen halbjährlichen Raten 
von der Republik Österreich zurückgezahlt 
wird. 

Abs.2: 

Die Mitfinanzierung seitens der Bundes­
republik Deutschland erfolgt in der Höhe 
von zwei Dritteln der jeweils für ein Bau­
vorhaben erforderlichen öffentli~hen Förde­
rungsmittel, die im Abs. 3 näher umschrieben 
sind. Spenden von dritter Seite, z. B. aus 
dem Ausland, zählen nicht als Förderungs­
mittel der Republik Österreich, auch wenn 
sie über den öffentliche Haushalt verrechnet 
werden. Es liegen aber nur unbedeutende 
derartige Spenden bei Mischprojekten vor. 

Abs.3: 

Hier ist die Abberufung der deutschen 
Beiträge geregelt. So können bei Baubeginn 
die anteilsmäßigen Kosten des Erwerbes des 
Baugrundes sowie 10% der reinen Baukosten 
abberufen werden. 40% der anteilsmäßigen 
Baukosten werden bei Rohbaufertigstellung, 
30% bei Fertigstellung und je 10% bei Vor~ 
lage der Endabrechnung und deren Aner­
kennung abberufen. 

Abs.4: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
werden die abberufenen Beiträge halbjährlich 
in einer Schuldurkunde mit einer einheit­
lichen Laufzeit zusammengefaßt. Die Tilgung 
erfolgt erstmalig zu Beginn des fünften auf 
die Auszahlung folgenden Halbjahresersten .. 

Zu Anlage 2 B Abs. 1: 

die Wohnungen bezugsfe:r;tig und die Lager Die Förderungsmaßnahmen zugunsten der 
von deutschen Staatsangehörigen zu räumen Lagerräumung für Personen deutscher Staats­
sind .. angehörigkeit beziehen sich zunächst auf alle 

In Anlage 2 Abschnitt C werden die Maß- .Lagerinsassen, die am 27. November 1961 
nahmen festgesetzt, denen der deutsche Bei- sich in Lagern befinden, die vom Bund, 
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einem Bundesland, oder einer Gemeinde ver- r Abs. 2: 
waltet werden. Derzeit sind 650 Haushalte Die Größe und Ausstattung der Wohnungen 
mit Personen deutscher Staatsangehörigkeit bestimmt sich nach den allgemeinen Richt­
in Bundeslagern und rund 200 Haushalte linien der österreichischen Wohnbauförderung. 
von deutschen Staatsbürgern in Landes- oder 
Gemeindelagern. Ein allfälliger, nach Räu- Abs. 3: . 
mung dieser Lager noch zur Verfügung ste- Ermöglicht die zerstreute Lage der Baracken­
hender Förderungsbeitrag kann für die- unterkünfte und der geringe Prozentsatz 
jenigen Personen deutscher Staatsangehörig- an Lagerinsassen deutscher Staatsangehörig­
keit verwendet werden,' die sich in sonstigen keit an einem Ort keine eigenen Bauvorhaben, 
Notunterkünften, insbesondere in privaten so werden die zur Erfüllung des Vertrages 

. Barackenlagern, befinden. erforderlichen Wohnungen durch Einordnung 

Abs.2: 

Ab 27. November 1961 dürfen keine deut­
schen Staatsangehörigen in Barackenlagern 
des Bundes aufgenommen werden. Deutsche 
Staatsangehörige, die nach diesem Zeitpunkt 
als Aussiedler in die Republik Österreich 
gelangen, sind hinsichtlich ihrer wohnraum­
mäßigen Versorgung wie Aussiedler österreichi­
scher Staatsbürgerschaft zu behandeln. Der­
zeit fehlen konkrete Bestimmungen für Aus­
siedler. 

Abs. 3: 

Das Wohnbauprogramm soll innerhalb von 
drei Jahren, bei Vorliegen besonderer Schwie­
rigkeiten innerhalb von vier Jahren nach Hi~­
gabe des ersten Kreditbetrages bezugsfertIg 
gestellt sein. Ein Großteil der Bauvorhaben 
ist bereits in Bauplanung oder in Baudurch­
führung. Es kann damit gerechnet werde~, 
daß das Bauprogramm zum größten Tell 
längstens bis Ende 1963 abgeschlossen sein 
wird. 

Abs.4: 

Die Bestimmungen beziehen sich auf Fami­
lien mit nicht einheitlicher Staatsangehörig­
keit. Durch Abs. 4 soll die gänzliche Lager­
räumung sichergestellt werden. 

Zu Anlage 2 C Abs. 1: 

Hier wird geregelt, für welche Maßnahmen 
die Mittel verwendet werden können. Neben 
dem Bau von Miet- und Genossenschafts­
wohnungen ist auch der Bau von Eigenheimen 
oder Eigentumswohnungen möglich. Die Bun­
desrepublik Deutschland hat sich vorbehalten, 
insbesondere beim Bau von Eigenheimen 
auch eine höhere anteilsmäßige Mitfinanzierung 
zu gewähren. Als Bauherren kommen' die 
Gemeinden und die gemeinnützigen W ohn­
baugenossenschaften in Betracht, die bereits 
Erfahrungen beim Bau von Flüchtlingswoh­
!lungen haben. 

in andere Bauvorhaben oder durch Errichtung 
von Eigenheimen sichergestellt. 

Abs.4: 

Das Einweisungsrecht in die Wohnungen 
wird für die Dauer der Laufzeit des Darlehens 
durch das Bundesministerium für Inneres 
ausgeübt und in der hypothekarisch sicher­
gestellten Schuldurkunde ausbedungep.. Bei 
der Erstbelegung werden nur Personen deut­
scher Staatsangehörigkeit und deren Ange­
hörige berücksichtigt, die unter Abschnitt B 
fallen. 

Abs. 5: 

Hier wird die Folgebelegung für die Lauf­
zeit des deutschen Darlehens geregelt. Es 
kommen zunächst Lagerbewohner, dann 
deutsche Staatsangehörige, die minderbe­
mittelt und ungenügend untergebracht sind, 
sowie sonstige Personen deutscher Staats­
angehörigkeit in Betracht. Ist die Belegung 
mit deutschen Staatsangehörigen innerhalb 
der 15jährigen Lauffrist. des Darlehens sowie 
nach Ablauf dieser Lauffrist nicht möglich, 
können die Wohnungen anderweitig belegt 
werden. 

Abs.6: 

Hier sind die Folgen einer widerrechtlichen 
Belegung oder Vermietung sowie einer Ver­
äußerung von Eigenheimen oder Eigentums­
wohnungen geregelt. Unter anderem kann 
der gesamte noch aushaftende deutsche und 
österreichische Förderungsbeitrag fällig ge­
stellt werden. 

Abs.7: 

Diese Bestimmungen beziehen sich auf den 
Mietpreis, der sich vor allem aus der Ver­
zinsung und Amortisation der Baudarlehen 
(2% bei 70jähriger Laufzeit) ähnlich den 
aus dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 ge­
förderten Wohnungen ergibt .. 

Abs.8: 

Die Bestimmungen über die Gewährung 
von Wohnungsbeihilfen entsprechen der der­
zeitigen Gesetzeslage. 
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Zu Anlage 2 D Abs. 1: 

Hier ist der Vorgang bei der Projektierung 
von Bauvorhaben geregelt. Die Bauprojekte 
werden den zuständigen - deutschen Stellen 
mit einer Äußerungsfrist bekanntgegeben. 
Grundsätzlich erfolgt die Baudurchführung 
einvernehmlich. Werden von deutscher Seite 
innerhalb der bekanntgegebenen Frist keine 
Bedenken erhoben, so gilt das Einverständnis 
zur Mitfinanzierung als erteilt. 

Abs.2: 

Vor Wohnungsbelegung werden die vorge­
sehenen Mieter und Eigenheimbewerber den 
deutschen Stellen bekanntgegeben. 

Abs. 3 und 4: 

Die beiden Absätze enthalten Bestimmungen 
über die Endabrechnung. 

Zum Schlußprotokoll. 

Zu Punkt 1: 

Zu a): 

Hier wird festgelegt, daß die Leistungen 
der Republik Österreich auf Grund des 
KVSG. an in der Bundesrepublik Deutsch­
land wohnende österreichische Staatsbürger 
bei Gewährung der deutschen öffentlichen 
Fürsorge in gleichem Umfang außer Ansatz 
bleiben, wie Leistungen aus dem deutschen 
Lastenausgleich. Deutsche ,Leistungen aus 
dem Lastenausgleich an deutsche Staats­
angehörige, die in Österreich ständigen Auf­
enthalt haben, werden bis zum Höchstbetl'ag 
der Härteregelung nach dem KVSG., also 
bis zum Betrag von 50.000 S außer Ansatz 
bleiben. 

Gänzlich außer Ansatz bleiben im Hinblick 
auf die österreichische Fürsorge die Leistungen 
auf Grund Artikel 6 Abs. 2. 

Zu b): 

Hier werden technische Details über die 
Zahlungen gemäß- Artikel 6 Abs. 2 geregelt. 

Zu c): 

Diese Bestimmung enthält eine Verwendungs­
zusage der deutschen Bundesregierung über 
die künftige gesetzliche Behandlung von De­
montageschäden östeITeichischer Staatsbürger 
in Deutschland mit dem Ziel einer Gleich­
stellung mit de~tschen Staatsangehörigen. 

Zu Punkt 2: 

Hier werden Regelungen für die Budgetie­
rung der Aufwendungen nach Teil I getroffen. 

Zu Punkt 3: 

Zua): 

Hier wird die Regelung nach Artikel 8 
Abs. 2 näher erläutert. Leistungen nach dem 
KVSG. und dem BSG. können erbracht 
werden, wenn die gemäß Artik.~l 22 des Staats· 
vertrages auf die Republik Osterreich über. 
gegangenen Vermögenschaften gemäß Teil I 
des österreichisch-deutschen Vermögensver. 
trages übertragen wurden oder übertragen 
werden könnten und soweit durch die Ge­
währung der Entschädigung die im Vermögens­
vertrag vorgesehene Wertgrenze von 260:000 S 
nicht überschritten wird. Ist, wie in Artikel 20 
Vermögensvertrag, eine Wertgrenze nicht vor· 
gesehen, so kann die Entschädigung ohne 
Rücksicht auf die Wertgrenze gewährt werden. 
Für die Beurteilung der Wertgrenze sind 
Teil I 1. Abschnitt des österreichisch·deutschen 
Vermögensvertrages entsprechend anzuwenden. 

Zu b): 

Vermögenschaften, - die auf die Republik 
Österreich gemäß Artikel 22 des Staatsver­
trages nicht übergehen konnten, weil sie 
zerstört wurden, verlorengegangen oder unter· 
gegangen sind, gelten im Sinne dieses Ver­
trages als übertragungsfähig, d. h. für sie 
kann im Sinne der Regelung des Artikels 8 
Abs. 2 Entschädigung nach dem KVSG. 
oder BSG. gewährt werden. 

Zu c): 

Die Republik Österreich sichert zu, daß 
der Fristablauf nach KVSG. und BSG. oder 
eine Ablehnung des Anspruches auf Grund 
der alten Rechtslage die Geltendmachung 
des Anspruches nach Artikel 8 Abs. 2 nicht 
ausschließt. Dazu gehören auch Ansprüche, 
die in Verkennung der Rechtslage nicht er­
hoben wurden, obwohl die Sachschäden an! 
Gegenständen eingetreten sind, die erst nach 
dem 8. Mai 1945 von einem Staatsangehörigen 
der Bundesrepublik Deutschland erworben 
wurden. 

Hier wird der Begriff der ausgewanderten 
Personen näher definiert. 

Zu Punkt 5: 

Hier wird festgehalten, daß die im Artikel 10 
Aps. 1 des Vertrages vorgesehene Gleichstellung 
der beiderseitigen Staatsang(lhörigen für den 
Entschädigungstatbestand einer Internierung 
durch eine der mit Deutschland im Kriege 
gestandenen Mächte (§ 14 Abs. 2 lit. ader 
12. OFG.-Novelle) nicht Platz greift. Deutsche 
Staatsangehörige werden daher hiefür keine 
Leistungen erhalten und die Bundesrepublik 
wird für diesen Entschädigungstatbestand 
keinen Beitrag leisten. -
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Zu Punkt 6: die Abschlußklausel des Artikels 24 Abs. 1 
In dieser Bestimmung wird klargestellt, unberührt bleiben, in ihrer Gesamtheit oder 

daß durch die Zahlung von 6 Millionen Deut- kategorienweise nicht mehr auf zwischen­
schen Mark für die Sammelstellen die' Bundes- staatlicher Ebene als generell dem Staate kraft 
republik Deutschland von allen Ansprüchen seiner Vertretungsbefugnis zustehende Forde­
der Sammelstellen A und B nach dem Bundes- rungstitel einem Vertragsstaat gegenüber dem 
rückerstattungsgesetz freigestellt wird. anderen geltend gemacht werden können. 

Auf die Geltendmachung und Durchsetzbar­
keit von Ans'prüchen durch Einzelpersonen 
(Individualansprüche ) bleibt diese Feststellung 
ohne Auswirkung. 

Zu Punkt 7: 

Hier wird eine Anspruchsberechtigung nach 
den in Artikel 9 erwähnten oder vorgesehenen 
österreichischen Gesetzen und Regelungen für 
die Fälle ausgeschlossen, in denen wegen des 
selben Sachverhaltes auch ein Anspruch nach 
den in der Bundesrepublik Deutschland gelten­
den Wiedergutmachungsgesetzen begründet ist 
oder begründet werden wird. Es wurde ferner 
darüber Einverständnis erzielt, daß eine An­
spruchsberechtigung nach den entsprechenden 
österreichischen Gesetzen und Regelungen in 
diesen Fällen auch dann nicht besteht; wenn 
Ansprüche in der Bundesrepublik Deutschland 
wegen Versäumung dcr Anmeldefristen nicllt 
mehr geltend gemacht werden können. 

Zu Punkt 8: 

Es wird auf die Ausführung zu Punkt 2 
verwiesen. 

Zu Punkt 9: 

Durch diese Bestimmung wird' festgelegt, 
daß über Fragen, die sich bei Al1wendung und 
Auslegung der Vertragsbestimmungen betref­
fend den deutschen Lastenausgleich ergeben, 
nur die deutschen Behörden und über Zweifels­
fragen, die sich bei Auslegung der gesamten 
steuerlichen Bestimmungen dieses Abkommens 
ergeben, die beid()rseitigen Finanzministerien 
im gegenseitigen Einvernehmen zu entscheiden 
haben. Der zweite Satz des Abs. 1 dieses 
Punktes schließt die in der Bundesrepublik 
Deutschland für gleichartige Ansprüche von 
Angehörigen der Vereinten Nationen vor­
gesehene Schiedsgerichtsbarkeit auf Fragen 
dieses Abkommens aus., 

Zu Punkt 10: 

Zu Punkt 12: 

Hier wird zum Verhältnis der zwischen­
staatlich vereinbarten Funktion des Schieds­
gerichtes zu den innerstaatlichen Gerichten 
und Behörden klargestellt, daß das Schieds­
gericht nicht als Oberinstanz der innerstaat­
lichen Instanzen anzusehen ist .. Wohl aber 
kann die Entscheidung einer innerstaatlichen 
Instanz den Anlaß dazu geben, daß ein Ver­
t,ragsstaat die in Artikel 25 vorgesehenen 
Schritte zur Einleitung eines Schiedsverfahrens 
zwischen den beiden Staaten unternimmt. 

Zu Punkt 13: 

Das erwähnte Schiedsgerichtsverfahren ist 
bereits anhängig und soll klären, ob bei diesem 
Vermögensfall eine Übertragung nach Artikel 20 
des yermögensvertrages zulässig ist. 

Zu den Notenwechseln: 

Zu Notenwechsel I: 

In der deutschen Note wird die Ansicht 
ausgedrückt, daß der Aufwand nach Artikel 2 
einen Gesamtbetrag von 325 Millionen Deutschen 
Mark erforderlich machen wird. Die öster­
reichische Note enthält' die Feststellung, daß 
das Ausmaß der erforderlichen Aufwendungen 
noch nicht im vollen Umfang übersehen wer­
den kann. Die Republik Östen'ejch werde 
jedoch die genannte Regelung im Geiste. 
des Vertrages ohne Rücksicht auf die Höhe 
des tatsächlich entstehenden Aufwandes durch­
führen.lm übrigen wird auf die Erläuterungen 
zu Artikel 3 Abs. 1 verwiesen. 

,Die in Artikel 23 vereinb.arte Frist von drei Zu Notenwechsel 11: 
Jahren wird im Sinne des § llO der Abgaben- Die Vermögensverfalls-Amnestie, BGBL 
ordnung, BGBL NI'. 194/1961, als Ausschluß- NI'. 155/1956, hat ursprünglich nur jene 
frist angesehen, um die verwaltungsmäßige I Personen berücksichtigt, die zum Stichtag 
Durchführung der getroffenen Abreden zeit- 8. Mai 1945 österreichische Staatsbürger oder' 
lich zu begrenzen. Nichtdeutsche waren. Mit RÜcksicht auf die 

Zu Punkt 11: 

Diese Bestimmung stellt die Übereinstim­
mung der Vertragsstaaten in der Auslegung 
des Artikels 24: Abs. 2 Satz 1 dahingehend 
fest, daß Einzelansprüche, die an sich durch 

Freigabe ehemals deutscher Vermögenswerte 
an deutsche physische Personen, die bis .zum 
27. Juli 1955 österreichische Staatsbürger 
geworden sind (§ 12 des 1. Staatsvertrags­
durchführungsgesetzes) bzw. die die öster­
reichische Staatsbürgerschaft zwischen dem 
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27. Juli 1955 und dem 16. Juli 1958 erworben 
haben (10. Staatsvertragsdurchführungsge­
setz), wurde die Vermögensverfalls-Amnestie 

Die Möglichkeit einer gerichtlichen Nach­
prüfung wird gegeben sein. 

mit einer ersten Novelle BGBL Nr. 45/1958 Zu Notenwechsel IV: 
auf den gleichartigen zuerst genannten Per-
sonenkreis und mit einer zweiten Novelle Der von der Bundesrepublik Deutschland 
BGBl. Nr. 7/1962, auf den zweitgenannten gemäß Artikel 12 des Vertrages für die Auf-

wendungen der Republik Österreich nach Arti­Personenkreis ausgedehnt. Von einer Am-
mistie waren und sind daher ·nur mehr die kel 9 zu zahlende Beitrag von 95 Millionen 

Deutschen Mark wird zum Teil für die Auf­betroffenen Personen ausgeschlossen, welche 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. stockung des Hilfsfonds verwendet, indem 

hiemit sowohl Mittel der Republik Österreich 
Der gegenständliche Notenwechsel räumt als auch der Bundesrepublik Deutschland 

daher der deutschen Seite ein, daß auch die in der Gesamthöhe von 600 Millionen Schilling 
deutschen Staatsangehörigen durch eine ent- neuerlich eingebracht werden. 
sprechende Abänderung des Bundesverfas-
sungsgesetzes über die Vcrmögensverfalls-Am- Die Mittel werden ausschließlich für Zuwen­
nestie - also durch eine weitere. letzte Novelle dungen an Geschädigte geleistet, die einen Be­
bezüglich des maßgeblichen § 6 Ziffer 2 _rufsschaden erlitten haben oder ihr Studium 
der. Amnestie teilhaftig werden sollen. Eine unterbrechen mußten, und die aus politischen 
solche Novelle wird daher spätestens mit der Gründen welcher Art immer verfolgt wurden, 
Verabschiedung des vorliegenden Vertrages zu wegen ihrer Verfolgung aus Österreich aus­
erlassen sein. . gewandert sind und am 13. März 1938 öster­

reichische Staatsbürger oder in Österreich 
.wohnhafte deutsche Staatsangehörige' waren 
und nunmehr ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt im Ausland haben. 

Zu Notenwechsel In: 

Durch das deutsche BUndesentschädigungs­
gesetz werden Ansprüche aus rassischen und 
sonstigen politischen Verfolgungen im Deut­
schen Reich geregelt, die Schädigungen der 
persönlichen Freiheit, des Lebens, der Gesund­
heit und des beruflichen und wirtschaftlichen 
Fortkommens hervorgerufen haben. Die An­
träge österreichischer Staatsbürger, selbst 
wenn sie die Voraussetzungen des Gesetzes, 
insbesondere die des Wohnsitzes in Deutsch­
land nach Ende des Krieges, erfüllten, wurden 
zum Großteil mit der Begründung abgelehnt, 
daß sie durch den Forderungsverzicht Öster­
reichs in Artikel 23 Abs. 3 des Staatsvertrages 
betroffen seien. 

Durch die im Notenwechsel III enthaltene 
Zusage der Bundesrepublik Deutschland soll 
nunmehr .sichergestellt werden, daß dieser 
Einwand den österreich ischen Ansprüchen 
nicht mehr entgegengehalten werden kann, 
daß bereits ergangene abweisende Entschei­
dungen dieser Art behoben werden und ein­
schlägige Anträge österreichischer Staatsbür­
ger, die vielfach wegen der bekannten Praxis 
der deutschen Stellen unterlassen worden 
waren, innerhalb eines Jahres nach Inkraft­
treten des Vertrages eingebracht werden kön­
nen. Im Hinblick auf die Struktur des deut­
schen Bundes-Entschädigungsgesetzcs, dessen 
Durchführung den deutschen Ländern obliegt, 
wird zu diesem Zweck ein neues Verfahren 
in der Bundesrepublik 'Deutschland einge­
richtet werden. 

Zu Notenwechsel V: 

Durch diesen Notenwechsel wird die von 
österrdchischer Seite übernommene Verpflich­
tung bestätigt, daß in einer gesetzlichen Rege­
lung Vorsorge für deutsche Staatsangehörige 
und Volksdeutsche zu treffen ist, nach der 
vom 1. Jänner 1961 an Beschäftigungs-, Ver­
sicherungs- und· sonstige Zeiten bzw. Arbeits­
unfälle (Berufskrankheiten) in den nach Arti­
kel 4 Abs. 1 des Zweiten österreichisch-deut­
sehen Sozialversicherungsabkommens in Be­
tracht kommenden ausländischen Gebieten 
in der Pensions- bzw. Unfallversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
entsprechend berücksichtigt werden, wobei als 
Stichtag für den Persone,nkreis bzw. für die 
Ansprüche und Anwartschaften auch der 
Tag der Unterzeichnung des Vertrages, d. i. 
der 27. November 1961, zu gelten hat. Diese 
Verpflichtung würde ,durch das Bundesgesetz 
vom 22. November 1961 über Leistungsan­
sprüche und Anwartschaften in der Pensions­
(Renten)versicherung und Unfallversicherung 
auf Grund von Beschäftigungen im Ausland 
(Auslandsrenten-Übernahmegesetz - AR ÜG.), 
BGBL Nr.290/1961, erfüllt sein, wenn in den 
Bestimmungen der §§ 1, 2 und 5 auch der 
27. November 1961 angefüh:rt wird. Das Ge­
setz wird deshalb noch demgemäß zu ergänzen 
sein. 
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